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NeigJr.gS'lrifTidltung durr:hminrIestel1$
2 Boizenschrauben m (e!lM.

Abbildungen 11, 11 und 12 a: Veri\r:sthaulkhung der Forderungen an Starke und Se

{Sohlu",
LauibohlenuntersiüJzungen sind sicher und fest in ihren Ausführungen

wie auch in ihren Verbindungen mit den Dachsparren einerse.ils und
den Laufbohfen andererseits herzustdlen. Sie sind g1:!gen Wiflerungs
e:nfhhse in geeignefer Weise zu schützen. Holzsfützen müssen die
gleichen Ma e wie die Laufbohlen haben und seitlich mit mindesfens
zwei Schraubbo\zen oder mindestens mit 5 fünfzölligen Nägeln an den
Sparren befestigt werden. Zum Schutze gegen Nä se sind sie über
Dach mit Me1a1Jumkleidungen und B!echkappen zu versehen (vergleiche
Abbildungen 11 bis 11 dJ.

Feststehende Metal!stützen müssEH1 aus mindes.tens 30X7 mm dicken
F!acheis-en bestehen. Sie sind an die Sparren seitlich anzuschrauben.
Die Befestigung der laufbohlen auf den Flacheisen höl mit Bolzen
schrauben zu erfolgen. Die einschraubbaren T-förmigen Stützen sind
verboIen. Zur Dachneigung versfellbare laufbohlenstützen müssen an
der Unter/läche des Laufbohlenlagers eine sogenannte Satte1rippe
haben. An der Vorrichtung zur Eins1e1lung der Stützen auf die Oacn
neigung sind mindestens zwei BoJzenschrauben von 13 mm Dicke aus
:licht rostendem Metall zu verwenden (Abbildungen 12 und 12aJ.
Eiserne Stützen, soweit sie nicht seitlich an die Sparren anzuschrauben
sind, können auch aul Dachlatten von mindestens 3X5 cm Di:::ke ge
hängt werden. Jede Sfüb:e ist dann aber auf mindestens zwei Lallen,

. die unmitte!bsr nebeneinander auf den Sparren riegen, miHels vIe,
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nicht unter 6 cm langen Schmiedenägeln zu befestigen. !n vorhandene
Schalung mur, die Stütze eingehängt und mifie!s vier mindestem 5 cm
langen Schmiedenage!n befestigt werden, die auf der Unterseite um
zuschlagen sind. Der Zwischenraum zwischen Dachhaut und laulbohle
mur, mindestens 5 cm betragen, da.mH Regen und Schneewasser ab
flie en können {Abbildung 111.

4. Schornsteine
Alle Schornsteine sind über Dach aus harfaebuwnten Steinen in

Zemcntmötle! zu vermauern oder aus einem gle:chwcrtigen Baustoff
herzusie!1en (Werkstein). Die obere Steinschicht oder dc:r Betonkr.:H'1z
mu!} siandsicher sein. Eine etwa angebrachte Abwä serung ist nur ::1
Zement suszulühren und darf an der !nnenkanle des Schornsteins nur
5 cm hoch seirt (Abbildungen 13-16). Schornsieinkränze sind ver
bofen {AbbiIdunger< 11-19).

SInd Schornsteine höher als 1,75 m über Dach gefiJhd, so sind sie in
der Rege! fest zu verankern. Bei Schornsteinen, die mehr als 1 m,
jedoch nicht über 1,75 m über das flache oder bei schrägem Dach über
die Laulbohle herausragen, sind Steigeeisen anzubringen, bei grö eren
Höhen sind festsiehende eiserne Leitern zulässtg. AU5gekragte Steine
als Ersatz für Steigeisen oder eiserne Leitern sind v rbotet1 (vergleiche
Abbildul1gE:ri 23 und 21).

Bauliche. Schulzvorric:htungen vnd Schornsleinmauerwerk über Dach. Abbildungen 11 abis
Befestigung, BJecheinfassung, S!echumkleidung, Kappe und Laulbohle



Bauliche Schubvorric:htungen und Abbil
dungen 17 bis U: Gefährliche SChornsteinkopfausbildungen. Die letzten
Schichten sind allen zerstörenden Einflüssen stark ausgesetz1, sind nicht halt.
bar und erhohen die Unfal1gefahr

Bauliche Schuhvorrichiungcn und Scholnsleinmauerwerk über Dach. 0 ben
Abbildung H. u n t e n Abbildung 14: Wlinschenswerle Schofßsteinkopfabwas
serung, die das Wasser ableitet, zugfördernd wirkt -und die beste Gewähr
fur Haltbarkeit, einwandfreie Kehrarbeil und Standsicherheit gibt. _ Die
Obertläche der Abwässerung wird durch eingeriebenen Kies rauh gehalten

gerecht werden. Die Aufnahme lAbbildungen 23 und 24) ergänz! di
Zeichnung und läfJt den beiderseitigen Vorfeil (Wärmewirtschaft und
Rohslolfbewirtscnaftung) der ein Stein starken 5chornsteinwangen er
kennen. Neben dem einwandfreien Verbi'md kann die 12 cm über die
Dachhaul vorspringende Wange jede Dacheindeckung g.ul überdecken
und au erdem die zwischen ,Dachhaut und Schormteinrnauerwerk nid1t
zu vermeidenden Risse schützen. Wenn das Verstreichen mit Haar
kalkmörtel aufJerdem noch so erfolgt, dafJ die Ziegelsteine aBseitig etwas

5. Wangen und Anschlu  an die Dachhaui

Seil langem verlangt vergeblich die Wärmewirfschaft eine Verstär
kung der Wangen über Dach auf 18 bis 25 cm, wobei aber der Schorn
steinquerschnitt nicht erweitert werden darf. Jetzt wird, veranlafJ!
durch die Mefalleinsparung, der gehegfe Wunsch in dem Satz de
Merkbla!les von der "Arbeitsgemeinschafl zur Förderung des Arbe:ter
wohnstättenbaus" verwirklicht: "Schornsteineinfassungen sind zur Ein
sparung von Zink durch ausgekragtes Mauerwerk zu ersetzen." Diese
Empfehlung trägt nicht den Stempel einer Notlösung, denn in vielen
Gegenden Deutschlands hqt man schon seit altersher diese Konstrukfion
mit viel Erfolg angewendet, zumaJ ja dem wärme- und voJkswirlschalJ
lichen Charakfer entspro'chen wird. Die Lösung in der Zeichn-ung
Abbildung 22 wird den gestellfen Forderungen in jeder Beziehung

aus Q ekm afe Steim!'

als Ersatz Ivr
SteigeisM und
eiserne LeitenJ

smd verbote".

t:laulic:he Sc:hulzworric:htungen und SChornsieinmauelwerk über Dach. Abbil
dungen 15 und 16: Arbei!saufnahmen von der Herstellung einer einwand
freien Schornsleinkopfabwässerung aus Beton

l3auUche Sdluixvorrichiungen lind Schornsteinmaucrwerlt fiber Dach. Abbil
dungen 20 und 21: Vorschriftswidrige "HiJfskonstrl1ktionen". _ Ausgekragte
Steine sind nIcht griff- und triltslcher und folglich kein Er,<!lz 1ür Steigeisen
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"Bauliche Sthubvcnichlungen und Sc:hornsteinmauerwerk über Dacb. Abbil.
dung 22; Ouersi;:hnltt durch einen Schornsjeinlcopf mit einwandfreiem Dach
11Butanschluß. Bei guter Arbeit des Maurers kann oh.ne N c:htei!e die Zink.
einfassung gespart werden

,iiberstehe-n, also eine kleine Wassernase bilden, ist ohne Nachteile die
.oft umfangreiche Zinkein/assung zu sparen.

Schornsteinmauerwerk und Schutzvorrichtungen über Dach sind kleine
'Baule.ile am grolJen Bauwerk gemessen. Beide Teile bergen einen
erhöhten Gefahrenherd in sich, der durch Häufigkeit und Schwere der
{JnfälJe gekennzeic net ist. Fehlende oder mangelhafte Schufzvorrich

,Gl'e dltlJ' I!i! $. I1 11

B<1ulic:he Sc:hulzvorrich!ungen une:! Schornstein mauerwerk übet Dach. Abbi!.
dungen 25 unc:l :24: Schornsteinkcptausbildungen mit 25 cm dicken V/ange"
entsprechen den :varme- ':Ind arbeits technischen Anforderungen und ersoare',
etißerdem noch dl'" lml(ernfassung

fungen erhöhen nicht nur die UnfoJlgeiahr, sondem tragen wesent!id1
zur Sachminderung der angrenzenden Bauleile bei. AnL'Igen, die durch
einwandfreie technische Planung und Au fühnmg in Erscheinung frete;-:,
schützen nicht nur den Menschen, sondern sich selbst und die nächsten
Teile, Diese Erkenntnis: von der Erhaltung der SlJbsfanz scl1afff die
Plattform zur wirksamen Unfallverbiitu!'!9 - zum Dienste am Volk!

Stl1alli\ a!!illi   I!'QI idl!' (!]I
Bei der Berechnung der Grunderwerbsteuer wird in manchen Fällen

.;auch die Ubernahme von Sha6enbaulasten seitens der Sieuerbehörcle
steuererhöhend berücksi<.:hfigt, soweit die Grunderwerbsteuer vom
:Kaufpreis und der sons!.igen Gegenleistung zu berechnen ist. Eine
kurze Darlegung der Rechtslage nach dem neuen Grunderwerbsieuer
gesetz vom 29. März 1940 erscheint unter Berücksichfigung des bis
:herigen Grunderwerbsfeuergesetzes am Platze,

Zu der steuerpflichtigen Gegenleistung für die Uberlragung eines
vrundstücks gehören neben dem Kaufpreis die vom Käufer übernom
menen sonstigen leistungen sowie die dem Verkäufer vorbeha1tenen
'Nulzungen. Als sonstige Leistungen kommen Leistungen jeder Art, vor
.allem die IJbernahme von Hypotheken-, Grund- 'und Rentenschulden,
die Beste1Jung eines AlIentei!s oder auch die Leistung von Sachen oder
Diensten in .Betrocht. Zur Gegenleistung gehören auch lasten, die auf
-dem Grundstück ruhen und ohne besondere Vereinbarung kraft Ge
.setzes ilUf den Erwerber übergehen, z. B. ein Niel}brauchsrecht, das
"2ugunsten des früheren Eigentümers besieht oder eine Dienstbarkeit,
.die zugunsten des Eigentümers eines anderen Grundstücks eingetragen
1st, Zur Gegenleisfung rechnen jedoch nicht die auf dem -GrundslÜck
,ruhenden dauernden Lasten. Die genaue Bezeichnung dieser Lasten,
>deren Vorhandensein den Wert des Grundsfücks beeinträchtigt, be
;reifet, wie es in der Gesetzesbegründung hei t, wegen der Vielgestal
iigkeit der Lasten Schwierigkeiten. Das bisherige ,Gesetz erwähnte nur
-die "gemeinen Lasfen  und steWe k1ar, da  s.je der Gegenleistung nicht
'hinzuzurechnen seien. Es wurden darunter Laslen und Abgaben ver
.,;tanden, die auf einem nichtprivatrechtJichen Titel beruhen und auf dem
'Grundstlick kraft Gesetzes lasten. Da  damit jedoch der Kreis der
'Lasten, die den Wert des GrundsFlcks herabsehen, nid1f abschlie end
bestimmt ist, hai der Reichsfinanzhof bereits früher entschieden, daf)
.alle dauernden lasten den Wer! des <Grundstücks und damit auch d:€
'Gegenleisfung beeinflussen.

Zu den gemeinen Laslen im Sinne des 9 12 Absalz 2 Satz 2 des
'bis.herigen GrunderwerbsJeuergesefzes wie auch zu den dauernden
lasten im Sinne des 9 11 Absatz 2 Z. 2 des neuen Gruhderwerbsteuer

der a!!il di!  lFiWili!!!ii!:!!:i!OOiJS

Wenn an Gefolgschaffsmitglieder Pauschalsummen zut Abgeltung der
tJberstunden gezahl! werden, so bereitet die Berechnung derjenigen
.Mehrarbeitszuschläge, die an das ,Finanzami abzuführen sind, viellach
Schwierigkeiten.

Der Re ichs a r bei i s m i n i s   e r hat in einem Erlal} .vom 12. Fe
'bruar 1940 hierzu Näheres ausgeführt, Die genaue Berechnung, so führ!
der Reichsarbeitsminister aus, mache insbesondere dann Schwierig
-keilen, wenn bisher der Mehrarbeitszuschlag als Pauschalvergüiur1g in
-eier Form eines allgemein erhöhten Stunden-, Wochen  oder Monats
:Jo\:mes (Gehaltes) gezahlt wurde, Hier mü le der dem Mehrarbei!s

gesehes, die nicht zur Gegenleishmg gehören, sind grundsätzlich auch
die Siraf]enanUegerbeilläge zu rechnen, auch wenn sie ausdrücklich im
Vertrage übernommen sind. Sie gehören zu den nicht auf einem privai
rechtlichen Titel beruhenden Leistungen, die auf dem Grundstück kraft
Gesetzes !asten (RFH, Bd, 11, S. 314). Derartige ,gemeine Lasien"
beeinflussen den Grwndstücl:.wed und sind dementsprechend bei der
Bestimmung des steuerpflichtigen Verau erungspreises nicl1! besonders
in Ansatz zu bringen. Dies gilt jedenta)js von den auf die Besitzzeii'
des jeweiligen Eigentümers entfallenden Leistungen. Verpiltchfet sich
bei einem VeräuryerungsverJrage der Erwerber gegenüber dem Ver
äu erer für riid:sfändige öffenlJiche Abgaben, die schon von dem Ver
äu erer hätten enftichtet werden müssen, aufzukommen, so wird durch
diese rückständigen Leistungen nicht der Wer! des Grundstüdcs ver
mindert; es handeU sich insoweit vielmehr um eine vom Erwerber liber
nommene Leistung, die einen Teil des steuerpflichtigen Verau erungs
preises bildet. Verpflichtet sich umgekehr! der Verkäufer zur Zahlung
i;.iner auf dcm Grundstück lastenden öffenilichen Abg be, die erst nach
der Grundsfücksüberiragung fällig wird, so ist das eine besondere
Leistung neben der dem Verkäufer obliegenden Obergabe und Ober
eignung des veräufjerlen Grundstüd<.s.

Hatte bei einer Grundstücksveräufjerung der Verkäufer oder ein.
früherer Eigentümer den auf das Grunclsfütk entfallenden Straf3:en
anlisgerbeitrag bereits gezahll oder sichergesfellt, so kommt es für d: e
Bewertung des Grundstücks und für die Berechnung des Veräuf)erungs
preise5 darauf an, ob durch die Zahlung oder Sicher te!lung nach de",
malJgebenden Orlsgesefz und den der Zahlung :rugrundeliegenden be
sonderen Vereinbarungen mit der berechtigten Gemeinde die öffeT1t
liche Last mit der Wirkung abgelöst ist, daf) eine Rüdc.gewähr des
gezahlten Betrages an den Zahlenden nicht in Frage kommt und infoJge
des5en jeder spätere Erwerber insoweil unter allen Umsjättden geger:
eine Inanspruchnahme wegen der StrafJenausbaukosten gesichert ist Nu:'"
wenn dies zutriHt, kann von einer entsprechenden Erhöhung des Gr f1,d
siückswerts die Rede sein (vg1. RFH, vom 5, Januar 1932 - !I A 266 i 31),Or. Wuth.

Luschlag entsprechende Betrag errechne! und nach Senkung der Ihn
enthaltenen Löhne und Gehälier abgeführt werden. Mit RÜcksidÜ
darauf, da!) diese Berechnung grof}e Schwierigkeiten bereiten und vom
Gefolgsmann als eir.e allgemeine Lohn- und G halissenkung empftlDden
würde, kann von einer derartigen Aussonderung des Mehrarbe,js
Luschtages in diesen wenigen Fällen abgesehen werden. Da das Ge
lolgschaHsmi!glied keine Einbuf}e in seinen bisherigen Bezügen erleidet,
ntfällt auch insoweit die Abführungspflicht an das Finanzamt.

Sollfen sich je.doch, so hebt der Reichsarbeilsminis1er besonders
hervor, aus dieser Regerung soziale Spannungen ergeben, so wird -eine



Aussonderung des pau chal abgeschlossenen Mehrarbeilszuschlages im
Einzelfall nicht zu vermeiden sein. Zu dieser Lösung wird es insbe
sondere dann kommen müssen, wenn in e.inem Betriebe ein Teil der
Gelolgschaltsmiiglieder bei pauschaler Abgelfung der Mehrarbeitszu

. J g:u  i ei:7:   d  : nfei1ede i n  7:,   haft ;:  i: nerh e   iä t
pauschal abgegoltenen, sondern den allgemeinen Vorschriften ent
sprechend zum rege!mä igen <lohn oder Gehalt hinzuzutretenden,
genau erkennbaren Mehrarbeilszuschlag vedieren wÜrde. In diesen
waJmcheinIich sehr wenigen "Fällen ersucht der Reichsarbeitsminisler für
eine Aussonderung des in' der' Pauschalvergütungenlha!fenen Mehr
arbeiiSzuschl.ages besorgt, zu sein und gegebenenfalls von Fa!! zu Fa!!
den B lrag selbst festzusetzen, der als ,MehrarbeitszuschJag gi!f und der
dann-vom Verdienst des Gefolgschaftsomitgliedes abzusetzen ist. Dieser
Betrag ist nach der Durchführungsverordnung zum Abschn,itl. IV der
Kriegswir!schaftsverordnung vom 12. Oktober 1939 an" das Fmanzamtabzuführen. ' Assessor Carl-Heinz Alt man n.

Rech/ssfellenleiter der DAF.

Urlaub$sns;pruch wird von der Treuepflicht der Gefolgschafhi
mitglieder beherrscht

Die Pflicht zur Gewährung des Urlaubs basiert auf der Fürsorge
pflicht des Betriebs/unrers, die lin 9 2 Arbeitsordnungsgeselz verankert
ist. Diese,r FurS0rgepllichi des Betriebsführers stent die Treuep/licht des
GefolgscnafJsmitgJiBdes gegenüber. Die Verletzung dieser T reuBpflicht,
die das gesamte ArbeilsvBrhäItnis beherrschI, kann nicht ohne Wirkung
auf die Ansprüche aus dem Arbeitsvertrag sein. Hinsichtlich des Ur
laubsanspruchs ergeben sich folgende Konsequenzen:
1. KÜndigt ein Ge/olgschaftsmilglied im Anschlury an die UrJaubs

gewährung mi/ Genehmigung des Arbeitsamts, 50 ist hierin noch
nicht ein Verslory gegen die Treuepflicht zu erblicken, da es dem
Gefolgschaftsmitglied jederzeit unbenommen bleibt, unter Beob
achtung der gesetzlich oder tariflich vorgesehenen Kündigungsfris.ten
und der für die Kündigung sonst in ,Betracht kommenden Bestim
mungen, insbesondere der Vorsdniften der Verordnung über die
Beschränkungcn des Arbei/spla1zwechse)s, aus dem iSetriebe aus
zuscheiden. (Vgl. hierzu Entscheidung des <Reichsarbeitsgedchles vom
18. Oktober 1939, RAG. 52/39.)

2, Wenn das Ge/olgschaltsmifgHed aber unter Vertragsbruch seinen
ArbeitspIafz verIä !, kann von dem Unternehmer nicht nachtr.?g)!ch
noch Erfü!Jung des Urlaubsanspruches verlangt werden. Wer namllch
selbst /reulos handel! und gegen die Treuepflichf verstö t, kann von
dem Betriebs/uhrer nicht Verlragslreue und Erfüllung der 50zialp/licht
verlangen.

3. Der Anspruch auf Gewährung des Urlaubs entfällt auch dann, wenn
das Gefolgschaf/s-mitgl ed durch grobes, pflichfwidriges V rhalten
dem Be!riebs/ünrer einen Grund zur fris/losen En/lassung gibt. Ist
das pflichtwidrige Verl,a!/en in gewisser Weise noch eni'5chuldbar,
z.8, das Ge/oIgschaffsmifglied wurde durch cin anderes Gefolg
schaf!smdglied oder durch seinen Vorgesetzten gereizt und zeigte
deshalb e n renitentes Verhallen, so liegt kein 50 grober Versto/;
gegen die Treuep/Jicht vor. In diesem Falle wurde ein. Urlaubo
anspruch gegeben sein.
Die Tan/ordnungen sehen im allgemeinen Vor, da/; de.. Urlaubs

ampruch enffälH, wenn das Gefolgschaflsmitglied /ristros oder durch sein
Verschulden aus dem Betriebe ausscheidet.

SeIbs! wenn aber die in Be/racht kommenden Ti'lti/ordnungen der
artige Verwirkungsbestimmungen nicht enthalten, so kommen diese
IGrundsatze doch zur Anwendung, weil sie gewisserma en das unge
schriebene Urlaubs rech! darstellen. (Vgl, Entscheidungen des Reichs
arbeitsgerichtes vom 15. November 1939 (RAG. 76/39) vom 15. Novem
ber 1939 (RAG. 78/39) und vom 29. November 1939 (RAG. 80/39).

Assessor Ciirl-Heinz Altmann, Rech/ssteJlenlei1er der DAF.

2. Anordnung
tib(!r die Errichtung der Osloberschlesischen Verfeilungsstelle

für Bausfeine und Ziegel")
Vom 8. August U40

1. € 1 Satz 1 der Arwrdnung tJber die Erric.htllng der Ostobf"rschlcsischor"i
VertcllungssteJle für Bausteine und Ziegel vom 25. Mai 1940 (Deutscher
Reichsanzeiger Nr 124 vom 30. Mai 11'40) erhalt folgende Fassung:

Die Unlernehmungen, welch  Zi gel, K lksandslei.ne, SChwe.mmsteln.e(Blmss1eme) und Schlackenbausteine [m Regierungsbezirk Kallowitz - (n[t
Ausnahme der Stadt- und landkreise Gleiwitz. Hindenburg und Beutflen _
und in den Landkreisen Lublinitz, Blachownia und Zawlercie des Regle
rLFlgsbezirks Oppeln herstellen oder mit den genannten Erzeu9nlssen d.ort
handeln, weIden zur OstoberschlesischGn Verleilungssteile fi.H BausteIOe
und Ziege! IUsammengeschlossen.

2. Diese Anordnung tritt Jm ihrer Verkündung in Krafl.
Be r li n, dGn 8. August

DCr Reichswirtschiii1tsminister. I. A.: K 0 elf e n.

') YgL Nr. 23i19 O unserer Zeitung, Seite IV. Handelsteil

Baupolizei/iene Ma nahmen zur Einsparung von Bausfoffen
Beseitigung eiserner Einfriedigungen - Gebührenbeh2iung für Ersatz

mal}r.ahmen
Der RcithS rbeitsminister.
IVc 619 Nr. 8612<:1 Hi1jQO. Berlin, den 2_ Juli 19QO.

Infolge der Beseiligung von eisernen GrundstilCkseinfriedigungen im Zuge
der Verschrotlungsaktlon wird es vielfach notwendig, andere baupolizeilich
genehmigungsp1lichtiqe VorkehTL.mgen ZUr oldnungsmaßigen Begrenzung derGrunds!ücke zu treften.

In meinem Runderlaß vom 5. Dezember 1938 _ IVc 9 Nr 8612d 495 _ Abs. 3
- ha:te ich bereits Anweisung erteil!, daß bei den Entgilterungsrnaßnahmen

zur Vermeidung von Hemmungen u. a. die .Fo.rderurigbesonderer Bauzeichnungen oder Baupolizeigebühren in den Fallen, in denen neu e bauliche
Anlagen, wie z. B. Mauern, nicht geschatfen werden sollen, zu unferbleiben hat.
, Es erscheint notwendig, meine Erfasse vom 3. April 1938 und 5. Dezember
1938 insoweit' in Erinnerung zu bringen.

Damit die fur die Grundsfuclcselgentümer infolge der Beseitigung der
eisernen Einfriedigungen und Umzaunungen entstehenden Ausgaben moglichst niedrig gehaJ!en werden, dehne ich meine Anweisung vom 5_ Dezem
ber 1938 uber die Nichferhebung von Baupolizeigeouhren, nunmehr auf alle
baulichen Maßnahmen aus, die durch die Entfernung eiserner Einfriedigungenund Umzäunungen bedingt werden.

Ich bitte. Ihre uritOrste!!ten Baupolizeibehörden mit entsprechenden Wei"sunqen zu versehen.
fm Auftrag; B li g €_

1_  "'J Sl!i
_ . =..""'  '"'   .

Anspruch auf Schutz gegen Schallstölungen in dei' Wohnung
Trennwände zur Naehbi;)fWohnung müssen auucichend gegen Geräusche sein

..Die Beschaffenheit zweier Ni1chbarwo-hnungen entspricht f1ich! den an sie
zu stellenden Anforderungen, wenn ,die Trennwand kr inen -ausreichenden.
Schallschulz gowährt." Diesen Grundsatz hat das Pr e u ß i s ehe 0 b e rv hinz.u9,,:fugt, <daß nichtn Beellltnichtigungen der

. . er Wand dasGebot des'öi.JsreJ ganz leichte,
unvermeidliche Storungen, müßten in Kauf genommen werden. ,Es entspreche
im !.ibrigen dem Gebot der heutigon Zeit, daß, wie das Auge gegen Ver
unstaltungen, so das Ohr gegen Sch1!Jlslörungen zu schützen sei, Der Ent
scheidung lag der Fall zugrunde, daß das Schlafzimmer des MielQrs H. durch
eirle 8 cm starke Koksaschc-nwand von der Speisekammer und dem  bor! der
Wohnung der Mielerin S. getrent war Wegen der Geräuschdurchlcissigkelf
dieser Trennwand kam es zu UnzutragHchkeiten. D,;!s Wohnungs.amt gab
daraufhin nach oiner Beslchtigunq und nach vorheriger Belehrung dem Ver
mietcr duf, ,den Mangel durch Aufstellung einer weiteren leichlwand mit
lufNsolier.ung zu beseitigen_ Das Bezirksverwaltungsgericht gab zwar zu, daß
eine Belästigung ,des H. in seinem Schlafzimmer durch Betätigung der Abort
spülung abends oder nachts oder längeres Hantieren in der Speisekammer'
der Nachbarwohnun!=j nicht bestritten werden könne. meinte aber, daß weder
dieser Umstand noch auch die sonstigen bei normaler Benutzung der Räume
entstehenden Geräusche eine erhebliche Beeintrachtigung bedeuteten. Die
Ansicht des BE;Jzirksverwaltungsgerichts daß nur eine erhobliche Beeinträch
tigung der Hausbewohner den- Anlaß. zum Einschrei1en des Wohnungsamts
bieten kOnne. bezeichne! das Preußische Oberverwaltungsgericht 'in der im
"RuichsverwaJlungsblatl"' veroffentllchlen Entscheidung als nicht zut,eHend.
Selbstverständlich gebe es ganz leichte, unvermei'dliche Störungen, deren'
Vorh'andensein noch nicht bewirkt, daß eine Wohnung den an sie 7U steilen_
den Anforderungen nicht enlspricht, so daß die Wohnaufsichtsbehörde nach,
o!.rl. 6 € 3 des Wohnungsgesetzes eingreifen müßte. Aber um eir.en Fall dieser
leichten Art handle es sich hier nicht. Die Prüfung an Orl und SieHe habe.
ergeben. daß di0 in der Nachbarwohnung hervorgebrachten Gerausche,
Klappern mit Tellern, Betätigung des Wasserhahns. Sprechen. AbortspÜlung.
In dem Schlafzimmer des H. deull-ich zu hören waren. Weit mehr als 111.

grhpe  .?c;:  t e  r a tU s  ne  e   zl     o:  n d;   i n   i e  e rdJ/  zIT   O  IS    ?tn e
selbslverständliche Pflkhl sei, grundsätzlk:h darauf geachtet werden. daß der. . Wohnung die fur die Arbeit oder Er

wird, und zwar nicht nur nachts, wo
nis besteht. sonder/1 auch zu sonstiCjer;

die Empfindlichkei1 qegenüber Geräu:;chen
roßs!adt tät.igen Volk;genossen in den

letzten Jahrzehnten nie:: t unwes"'lIllich geste-iqert habe Die Wichtigkoit aus
reichenden Schall schutzes zwischen verschiedenen Wohnunqen sei neuerdinCjs
auch Im Runderlaß des Preuß. FinanzminisJers vom 23. Mai 1939 betont worden_

'ra\j@!je!klJl'e!\'li"" 'H'
frage Nr. 23. (U r heb er s c hut z s t e m p e I.) Welcher iJbliche Stern

pelaufdruck ve.rmag das Eigentumsrecnt an Zeichnungen. Kostenanschlägenus\'{o vOrzubehalten? R. M., K.
Antwort auf Frage Nr. 23. (U rh e b e r s c hut z s: e m p e-I.) Der Frage-,

$Ieller sprrcht vom "Eigentumsrocht"; er meint damit erkennbar da5 soge..
nannte .,geistige Eigentum". Zwi chen "Eigentum'. und .,geistigem Eigen
tum.' Ist jedoch $charf zu unterscheiden. Fur das Sacheigentum an deI]'
Bögcn. auf denen Zeichnungen im Original oder In Pause stehen und für das
an den Blättern eines aulgesteJlten leistungsverzeichnisses, gelten die allge
meinen Eigentumsregeln. Das Eigentum an diesen Bögen und BUattern geht.
durch .,Ubereignung'. an einen Dritten über. flrl da.s Sacheigentum schül.
zender Stempelaufdruck ist weder üblich noch nölig Anders beim .,geistigenEigenlum'.. also beim Urheberrecht des Plarwerfassers. Um dieses zu
sichern, sind irl der Praxl. Stempelaufdlucke auf Zeichnungen und Plänen
iC erf  ;e:;'o   vul IMfi 1t.oddearß D it eJ eh :r negben C er   e d   e   g  n
weis auf die entsprechenden Bestimmungen des Urheberrechtsgese!zes vom
19. Juni 19D1 isl ebenfalls in dem Stempelwortlaul enthalten. In Frage
NI'. 1/1940. Heft 1j1940, Seite 6. UnSerer Zeitung befindet sich ein Beispiol zu
einem sOlchen Stempeiwortlau\' Es ist aber sehr zu empfehlen, hier den
gen 0 r m t e nUr heb e r,s c hut z s t e m p e I zu wiihlen. Dieser ist in,
DIN 34 vom Marz 1933 enthalten und den Stempelanfer1igern meist bekannt.
Das Normblatt DIN 34 kann bezogen. werden vom Beuth-Vertrieb, GmbH., Ber
lin SW 68, Dresdener Straße 97. HinsichIlich der rechlfichen Wirkung eines
solchen Stempelwortlautes verweisen wir zunächst auf unsere Antwort auf
Frage NI'. 1/1940 in Hell 1/1940, Seile 1D unserer Zeitunq. Dar Stempelaufdruck
kann an sich keine rechtliche Wirkung außern. Hier muß ein dem Stempel.
worllaut entsprechender Vertrag zwischen Planverfasser und Auftraggeber
zustande gekommen sein. Dies kann auch dUrch stillschweigendes .Elnver
sländnls geschehen. Ndch dem Urheberrechtsqesetz vom 19. Juni 19()1 können
nUr "Abbildungen'. geschüÜ_t werden. Der Stempelaufdruck kann also nur
bei leichnungen und Plänen Wirkungen haben, nicht jedoch bel Kostenan
schlägen oder leistungsverzeichnissen. Sowei  es sich um "Angebote'. han
dolt. a:lso i.n ein übergebenes Leis1ungsverzelchnis lediglich die Angebots
preise eingetragen worden sind, gibt es keinen urheberrecht!lchen Schutz.
Boi diesen und bei $elbst ausgearbeiteten leistungsverzeichnissen können.
h chstens die Regeln des unlauteren We!Jbcwerbes neben allg0meinen
StI!len des burgerlichen Rechls in Frage kommen. Ubrigens enthalten VOB.
und Einheits-Architektenvertrag 'Bestimmungen uber den Schutz des Urheber
rechts. VOB. Teil A g21Zlffer 4 und € 28 -Ziffer t sowie Teil B   3 Absatz 3.
E"lnheits-Architektenverlrag 9 12 Urheberrecht. VOB, Teil Bund Einheits;Archi
tektenvertrag geben dann Ansprüche auf vertraglicher Grundlage. währen-d
YOB. Teil A nicht Vertrag!>bestandleil werden kann. somit also hier letzten
Endes nur die allgemeinen urheberrechUichen Ansprüche entstehen. Der
Stempelaufdruck bedeutet, daß der PJanverfasser einer anderen als der Vor
gosehenen Benutzung widerspricht. Hiorin kann beilrotzdem erfolgender Be
nutzung u. U. ein Verslaß gegen die quten Sitten lieqen und es könnell sich
dann Ansprüche auf Grund des BGB. 9 826 ergeben. Dies .ist jedoch von Fa!!"zu Fall zu entscheiden. Dr. R., B_
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,I) Fiil'dlUUI1ß des Bilues 111111 Uolkswllhl1hngen

Wie die Volkswohnung aussehen !nuß  . Reichsarbeitsminister
gibt Ricbtlillien - Ein. und ZweifaIDilienhäuser bevorzugt
Die Bestjn1li1ung:cn Hutt d\  'PO!'del'lin;t des Bäues y£Jti VöikSi,vöhnun

, 'ej)  jtld voJ11 Rßic h$;lI:beits.ui.inHder letzt ziisaniniel,gcfaßt l1nd nadJ d J]
()'edGdnisseÜ der ,pj'l1xis geändei't ""ordert bei' tltiifän,!tfeiChe neue ErlaB
ist im Reichsärbcitsblatt Nr, ?2 vout 5. AiJgust 1940 im \Vörtlfnit \reroI'::
fent1icht UilabJÜ[lltig davön. dan fiit- die Dauei' des Krieges "tiüf krJeg:.9
\\.ichtige Bauvorhaben R,eichsiörderun.\!: erhaHett külmeii. ist die stanze
".laterte nun cinheillich Hell gcfaßt  \iordert. Vo1kswoh igen .li:ü Siime
Jer Pördl;':rung hestiti1IiH111getl de  'Rtichs sinu, hiernacli lIRe KJeJig;mii-'
:1ullgea, die i'l) erster Linie fih' ,familien l11Jt gei'liutem men Üe
titllmt sind. t:jJIfache ,Eiu- ode!- ZweifamiheJihilüset oder
1 eihel1häl1Ser mit Landzulage söIlen bevorzitg! gerord.crt .wer .eIl. _ Die
wrmate V olks\Vohnullg, soll die Vien tinl\Vöh!iti'ii.g' SeiTt besteJieJid aus
der \Vohn  und. SchlafriitlJIlCn so\yie Nebcl1dWl.lleIl (KochkÜche oder Ko.ch
,\ische, ,f1nL Abol't 11S\\'.), Die 'WohnkÜche zÜhlt ajs \Vohnrauiii. tHe Vier.:
I aUIIl\Y011tJul1p;el1 so1!e11 vor allenl aIl :f'<i.illiIiei1 iÜ!t iiiiÜdestellS drei iÜlnder

iU . lri.t£c . 11' Zt1i . Jl . e . 1t . erliCl' . Cl1 . . !J . " . "S h . a . lt . .. CC .. hör.eJ . Jde .. 1I . 'K' . 'ij . d . ' . fJ . ' . ' . ' . ' . i:i . 11 . .i. . ete . . . t . ' .. :\icrde . . ' . 1. 1

ler Ban von Drei  öde!' Z\veira.unlwohllllngeIi richtet sldi !ladl derii
n:\Yeiligcn Bedarf. EinraumwöhrtUJigell dÜrfen mir in Altersheimen oder
zUr Unter.bnilgllng \ on äJ,tereu.. Personcn. _die illl-cJi Lebe.i1sunterJialt aus
:.(e!\teil odey L€[stÜÜg'eli der öf!el1tlidl n flirsorge.bes rCiU ti, :iugelassen
Werden. jedoch nHr. \VCI1I1 dadtirdi eine enfsprechelide Anzähl aiidei'ci'
\VO!:1JlIUgen frei whd. Nach MÖRii  kcit sDti rl. be1ih Bau_ v{jn Alte.rs
'\eiI11e1\ tl!lge111essene demeinscMttsyiluJl!e vorgesehen wen;1cri. Die v oiks.
\\'Ohnllngsbautcll sind nach beste!! Regeln ger iBai1kuIl t als D lierbaüteii
!uszufiihrei1. Auf eine güte al'ciÜtektoüisc1i  lilld. st1idtebatilf.che ge.s'rai
U11g der..'Bautey ist  Vert zu leg n: 1?, mcketiwo1111Üi,ig ii Öder ähhlkhe
:),ehelfsrml !. ,al1Sge!fjb -te \\!o.']n:lUtlgen diI!'fen nicJ]t   fÖrdert wei'de L Die
\11ete !nuB. auf 4ie Datler tragbar sei!}. Das ist im- al1gemeil1en der ,faH.
\\ eni! die Fi:ri"licl1E'. ,Bela tÜrig ein .frinHet d-es_\'ori::HJssidr.tlicb 4,auernd ge
,icliertcll bi.lreiJ h ellreinkö!li ne!ls .der Bevö!kerii1i s'kreiSe, für die die
\VoltI111lIgen be:dii)iI1Jt sirid" nicht Überschreitet p)e tatsäc1lhdte 1l1OIi i
:lche Miete der \'o1ks\Vohntlng 1l dar.f 4fJ R:I'A !Hcht Übersteigei,l. In ljc
o.ildcrs begrÜndeten Aüsnahliidä!lcn kaJill ehic irio.näil.i Ji  thi.rchsc!nJiHs

lgek \'l Si   ]  J   I jJ T  ; d  I\lJ1\\ljil;.  f dedSar e 'bl!il t li   l!   ri : Crit iil  ;t ii

V OI   V  8 il   lJlli  u  ;' :;a   15rs F  i bl  iib ii  J!1t   rl dI dlll1llg Jcr lians
rllPpeJ1 uULl ansreicllellder Mischung- VOI1 tlaustypeu sQ"\vie arcIÜtek
:nnisch einwa:rdireier DHrchbildun.\! der bnzelheitell eine y;ewisse rw
Ünigkeit des Orts- und Straßenbildes schwer zu vermciden, welln es an
ede11l arclliteUOllischelJ oder bildnerischen Schmuck in der SiedlullJ:':
:chlt. Zur Behebung dieses Mangels soll deshalb in  rößerell Gemeiu
,chatlssiedh1llgen an elnze!nen geeigneten' Stellen f;iir einc 03eJcbuJiz des
<J I ts-, Straücn- odcr Platzbi1des d\!fch guten architektonischen oder bild
icfischen 5cll1l1llck an uen Iiiiusern oder auf deu Iial1sgruudstücken ge
,orgt weideIl. Zur Deckung' der Mehrkosteu darf eilt SO!lderreichsdar.
:cheu ge\viihrf werden. 1m Übrigen eathiilt die Zt1sanl!l1cn!assul1g lIüd!
Jie Vorschdftcn über I-Ierstel1ung.shoste.n und Rcich.sförderul1g. Als Reichs
'Ürdenmg können Dar1ellell bis zu 2900 R,M Je Yolkswolummt Rt;\lfährt
\\'Cldeu. Die reincn Baukosten soHen im allgemeinen SOOO ;RiJ\1 je Woh'llJllg nicht Übel schreIten. Nd:.>:.
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Richtlinien für den Wiederilulbilll
1 n landwirtschaftlichen Betrieben

FÜr den \Vicuerauibau votl.l !ldwirtschaftjichen ßetdebel1. die .dl!J..ch
Kriegsha!lllJungetlund durdl polliis.che T?rrQh1i<\ ll!lhnjetl deMlldesdHidcil
('rlitten habei!. sintl V0l11 Reichsminister für crnÜhrull?: lind L.atid\\'irlsch{l.H
IJesondcle RichtJil\ien erlassen. J\'1ittel zur Ge\VähnuLg: v01l \Yiedera fbau
darlehen sind bereitgestellt wordeu. Btll1pJal}ung 111.1d Jjallausfiihrurig- liegen
'1\ der Hand der S.iedluüQ:sges,eHschaften, die "'lIch für die Sidterstellüng:

:1 der B<111stoffe uml Ballfachkriifte sorg:eu. Der Betriebsiuhaber aber kaWI
die Planun  und Allsfiihn1n  des Baues se1b5t Übernehmen. '\\'Cll11 er die5
verlang.t ut1d nicht aus besondere!! Grlindcll die At!sfühn!ug tlurch die
Siedlung-sp:ese]lsc!Jaft g'eboten ist.

111 gleic!lel \Veise werden Aufbaudarlehcll zur Wietlerbeschaffullg- von
I rsatz für lebendes lind totes 11J\\entar gewährt, das durch Kriep:shand.
lungen 11!lc! pO]llJSClle TenonnaBnahm.ell in landwirtsclHlftlichen Betrieben
rernichtet ist. soweit es zur Betriebsfolifii!1nm.!r uuentbehrlich ist llBd
nicht bereits 111 anderer Weise ersetzt werden k01wte.

Die Betrleb aufbaudadeJlen werden zu ;;dinstfgen Bedingullg;en VOlt den
bl1ldschaften  e\\'ährt, dcuc1l zu diesem Zweck Mittel aus dem SOllder
venuögen bei der Deutscben R.entcubankkreditallstalt zur VerfÜgung  e
tel1t sind. Anspriiche all! .Elltsch<idigllltg fÜr die Schäden sind an das
Kreditinstill1t abzutreten. die EntschädigungsSlHl1lllC wird Zllr Abzahlung
de,) Aufbaudarlehens verwendet.

DarÜbel- hinaus werden Betrlebsauibaud'-lrleheu den deutschen Eig,eu
:\urrcm lalld\\'iJt chaftlicltej- Betriebe jn den einKeglieJertel1 OstgebieteIl
auch dann t'.-cwiihrt, wenn - ohne daß besondere KricKs- und Terror
"chäden vorlielten    unbedl1lt;l nöti cs Inventar zu: beschaffen. notwendige
\Vlrtschafts.>;ebiiude instandztlsetzen oder betriebs wirtschaftlich erforder
liche Urnstellungen vorzuuerrmen sind und die nötigen Mittel vorn ße
triebsinhaber auf dem Ol-Jentllchen Kreditwege nicht er1angt werdel1
können_ Dadehen für diese letztereu Zwecke sollen ähnlich w.i  im
Altreich bestimmte Rahmcnsätze nichtiiht:fstciJ?;eq,
OBZ. 1940 Heft 33, Sdtfi: V 15. August

il's I' """ I
f S.  !\!€jJiB!!  ' i1s@

Die Al1trä e sind
so\veit es sich mit dCII
die Siedlungsgese[[schaft 

Das liEUE Baurecht
Der Reichsarbeitsminister über das j(unHige Baurecht. -- S\':llluH
111ft dem Bauindivjdu:aIismus. - Die sozialen AnsprÜche \verdcnbefriedigt 

l1e!'\,lJendl!lID UI!!! B2tCßst!;i $!eji1 n
fÜr die



Der Reichsarbeibrnillister hat wiederholt darauf hiIlge\vic::;ell, uaß die
Anwerbu1H' ansläwlischer Arbeit kräfte ausschließlich dcn })jenststeIJel1
OBZ. 1940 Heft 33, Sp,iif: VI 15, AugUiOt

AI





ei
[ .
;11;

ud
IS'

NEUAODE Im EU!DngeblrgB
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F(!    dmU:far i!!i
Dt'. Dietrich'l')Pyri

Behördlich geprÜft und zuge
lassen. Nm einmaliger An trich
erforderlich! In weiß, auf
Wmlsch in audcrcn he]]en
farbtötlen,

Columboril Dr. frieh Dietrich
Chemische Fabrik Drcsdell-A 66

Pfoteahauerstraße 78/80
Verh"etuug: 'Yilhclm Rl.Iseh
n:tes!;Ul 16, :IlJürchenweg 2.

'n-IiIi'n-GiI-'!e-   n-eeGil-'w
mit Kriegszuschlag zur Lohnsteuer
Amtliche Ausgabe

Fürmonatlid1e, wöd1entliche, täglid1e und vierstiindlidle Entlohnung
in einer Tabelle vereinigt. Preis 40 Rpf. zuzüglich 5 Rpt. Porto
Vorauszahlung erbeten auf Postsmedl;: Breslau 3191

I   ' ;: :' '':.    ';; ' ' f    ?'

MiHionenfach bewährt
sofcr  lieferbar!

MeUiJllIllare!'; a bii'ik
Karg  Uili!J (!!ii''i

lJ.h,;l o O! !!"ich
'or;n, Max R. Irmscher K. 6.

!F(!!i (!!iri!Jj  :a. \iIJ!I\J@
Sd'H fi'I!'i:oi fi!I\J !::;)@'i\!1!

T", hni:  h. Beratung. A.lle..--.r
k,'mnWI!d, Rep J.":1.tU1"J.J'beiten

Gottesherg-Waldenbuqj' Ruf150
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,.c . funddcrueueIlPl'ÜfUlIgSOldlU.tngcn(M:lurer, /

Zimmcler Tie!- lind SlraßeJlballer) ßeg]rm des
WJIlkrscII)cskrs 5 K01'emuer 1941). Auskunft

liIJU Lehrplan frei.

Zur Verldeidung großraumiger
Flädlen, wie Decken, Wä.nde USW' J
JÜrBaracken undHa/Jenbauten
Unentflammbar, isolierend. läßt sich

leicht nageln, siigen usw.
AJJei11verkauffürSchles;en  Sudetcnund Warfhegaut "
Reimann & Thonke

Breslau 23

11 . :f'ß'jtifflf.
iIli'H_ :J!1!f!e. <I1IdcrJ!  ""U :J!m! .

J (jjßT!JJfÜf!Jlll' 1f
ffiiJrJ! .!Elis<B""tlDe1i01!lll1lJJIlllul1:",,,,,

7l Hom6ßT!JJ1l mnjtieir
für große Bauvorhaben der Dringlichkeitsstufe I

1i»(ljJ{[(jj I!1»d€!1I' Sill'Jöllelr !!kIUI1FI«1rd_

Angebote mit Gehaltsansprüchcn, Lebenslauf, Zeugnisabschrifte!lll. Bild an:

Dipl..lug. OJtto BardubHz!!d
BaugeschäU.
Breslau 24, FröbeIstraße 10

1I Si<i:JUlei1l Al1Ige!Jt@ae I!Ill1'id -Gesl!Ilche

I flir BausteJle rind Biiro

, mit guten Kenntnissen

.   !ild geSl!ch!:
Angebote mit Ze;CsDisahscIlriften
litrd (ierlJ.lfsJ.lIsprlichen erbeten an

l8a"geschäft
fritz Klose, RIUib@F

Scl1rammsfn:d3e NI. 5

Statiker
(Dipl.-Ing. oder Bauing.)

iiir große .Eisenbeton-Indllsfrie
bauten nach Sc!J1esien oder
Saarpfalz für soiort oder
später gesuclIt.
Angebote erbeten an:

Kom. -fies. Flol"entius Brichta
Landau/Saarpialz.

r
mit besten Kenntnissen und Erfahrungen im Eisen
betonbau, selbständig arbfJitend. sowie

mehrere ufii r
mit mehrjähr. Erfahrungen im Eisenbetonbau gesucht..
6efl. Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften
und Gehaltsforderungen unter Angabe des frühesten
Antrittstermines erbeten an

1!iJ@$wau & knauer A. G.. IIre$eau 5
Gall'Ie6s21i'aBe 52a



IIre.la", :n. Augu.t 1940(J,et,ell"" .,,,fbewahren!34. O.I<le"I$<lie B..".leiluII9!

Reichsinnungsverband des Baugewerkes, Bezirksslelie S chi e sie n
Fernsprecher: 54981
pcstscl1eckkonto: 18613

I . . ' . . . '

"

'"

BiestiJU I, den 13. AugiJst 1940.
SandstrafJe 1D

An unsere Mitglieder!
(1) Beheff: Vermittlung gewerbliche, Arbei!5kräHe tiL:$ dem ehemaligen
Polen ! Bezahlung der Anreisekosicil SCVJie von RM H!,- Hir '!'cr.

schieden€. Gebiih:cn

B01 .yermiHlung von auslaf1di chen Arbeitskraften sind von 'den Vo sitzenden derArbeitsamler pro Kopf des aus Ja nd ischen Arbeftersrund 10 RM Gebuhren (Gebühr
für die Eil1sc::hcidung liber die BeschäHigungsgenehmigung 350 RM, über die Arbelt
erlaubnis 5 RM und verschiedene klei:1ere Gebühren) erhoben wo,dcn. Des weiteren
haUen unsere Milql!eder die Anreisekosten dieser Arbe'1er zu tragen.

Wir wo:;isen darauf hin, daß diese Kosten auj Grund des !ö: 2 Ziiier 2 der Boupr€ls
verordnung bei öften11ichen Bauvorhaben erstaHungsfiihig sind, An Hond emes Ein.
zellalles haben wir festgestellt; daß sich oie bauvergebende Stelle gesträubt hat.
dem Erslat1ungsclnlrage s1aHzugeben. Der Herr Oberprasident [Prelsbildunqsstelle)
hat Clusdri1cklich darauj hingewiesen, daß die obenqenannlen Kosten unler !i 2 ZifL 2
der Baupreisverordnung failen.

(1) Betreff: DUf::hfüimHigsvero dm.mg über die Erhebung eir:er Sozial
a.Lisgleic:hsab@jabe

1m Istelen Rundschreiben teillen wir UnlEn Ziner 2 den Wortlaut der Verordnung
uber die Erhebung einer Soz:alausgleichsapgabe vom 5.3.1940 mit. Nunmehr ist !ll
dieser Verordnung die erste Durchführungsverordnung erschienen. Wir bitten dies.
bezuglieh besonders Gur die Bemessungsgrundlaqe die in den !i  3 und 4 der Durch
rührungsverordnung geregelt ist. zu achten. .

Die Vorschriften ffnden vorlciutlg in den Kreisen' ßlachownia Zuwierw=, B8nozin,
So.snOWf!Z, O!kusch, Chrzanow, Saybusch und 111 dem ostwärts' der So!a getegenen
Te'l des Kreises Biell!z.Bi<Jld keine Anwendung

Wir bitten, hlerauj besonders !u achten.
Die Ourc:hführungsl/erofdnung hat folgenden WortJ<I\.!I
..Zu .fi 1 der Verordnung

{

21. SteuerplJichi.
(1) Als POlen sind d:e bisherigen potnischen Staa!sangehorigen anzusehen. wenn

sie nicht durch eine BescheInIgung der w"!,,,ndiqen Verwallungsbehörde oder in
anderer Weise nachweisen, daß sie nicht polnischen Vol.kslum. sind

auch diejenigen bisherigen Danziger Staatsi.mgehörigcn, die dem
angehoren

!i 2. Befreiung landwirtschaHIic:her Arbeitl"'_chmer.
Von der EnJ.(lchtunq der Sozlalausoleichsabgabe sind betrell'

1. polnische Arbeitneh'mer, die 11"< den- eil1gegliC?derten Ostqebieten in d r landwirt
schaft als Arbeiter beschiHtigt sind.

2. polnische Arbeitnehmer, die unter die Reichstarifordnung für li.lndwirbl.-haWiche
Arbeitskräfte vom 3. Januar 1941} (Reichsarbeitsbl S. IV 58) und die dazu erg..:lO
genen Änderungen und Erganzungen fallel1.
Zu   2 der Verordnung

9  . Bemcssungsgrufl!;:I!age.
Die Sozlalausgleichsabqabe bemißt sich

1 bei Ärbeitllehmern
a) beim Jaufenden Arbeitslohn ndch dc'Tl Betraq, der In die Stui n der Lohnsteuer

tabelle einzuordnen ist
b) bel sonstigen (insbesonderen einmaligen) Bezugen nach den auf volle Reichs

mark abgerundeten Bczügen,
2 bei den anderen Steuerpflichitgen nach dem Einkommen, da. den Einkommer\

steuarveral1lagung zugrur:de qeleg1 wird oder zugrunde zu leqen wi:ire. wenn der
Steuerpflichtige ZUr Einkommensteuer zu veranlagen wärE!

9 4. Freibetrag.
(1) Der Arbeitslohn n  3 Ziller 1 Buchstabe a) wird vor Ermittlung der Sozia!aus'

gleichsdbgabe qekUrzt
um 39 - RM monatlich,
um 9.- RM wöchentlich,
um 1.50 RM täglich,
um 0.75 RM ha-Ibtäglich.

(2) Das Eink?mmen (  3 Ziffer" 2) wird vor Ermi.tllung der Sozlal.JuSQleichsabgabe
um -300 RM gekUf!L Hai die Stcuelpt!lchl nicht wahrend eines vollen Kalenderjahres
best<:lnden"so ist der Betr<:;g von 300 RM entsprech nd der Zahl der vollen MOf1afe.
In denen die Steuerpflicht bestanden hat. herabzusetzen und auf volle Rej(:h5mark
abzuruden.

Zu   3 der Verordnung' S. Erhebung.
(1) Die Sozi<llausgleichsabgabe wird von den ErnkunH:)n i"US nichtselbständiger

Arbei: durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben.
(2) Die Sazlalausqlelchsabgabe wird dUlch Steuerbescheid feotgesettt, wenn der

SteuerpJlich-::ige zur Einkommensteuer veran_ agl wild, oder wenn er zwar oicht ZLJr
'I  inkommensteuer veranlagt wird, aber EiI1kunfte von mehr als 100 RM bezogen haI,

die nicht dem Steuerclbzuq (Absatz 1) uniertegen haben
Zu g 6 der Verordnung;

g 6. Erstmalige Anwendung der Vorschritten.
(1) Die Sozialausgleicl1sabgabe wird beim rauiE'nden Arbei1slohn erslmalig von

dem Arbei!slohn erhoben, der !i.ir eil1en Lo nt.:ahIUngszeitrallm gez.ahB wird, der nach
dem 31. Juii 1940 endet Die Sozialal.lsglelchsabqabe von s.onsllgen (insbe.ondere
einmaligen) Bezügen wird erslmalig von den Bezügen erhoben, die dem Steuerpilichtigen' nach dem 31. Juli 1940 zuftießen. .

(2) Die Sozialausgleichsabgabe- wird bei der Velantagunq erstmalig {ur das
; n  ;jf rH    ve; Oj  7 z,2 rft:I Zi::h    .ichsabgabe rur das Kalenderjahr 1940

g 7.. Vorläufige Nkhlanwendung der Vorsc:hriften
Die Vorschrillen über die Erhebung einer Sozialausgieichsabgabe sind vorl<iufig

In den !orgenden Gebieten nicht anzuwender\
Regierungsbezirk Ziehenau, Kreis Suwalken, Kr<zis Blachownia, Kreis Za.
wiereie Kreis Bendzin Stadtkreis Sosnowilz Kreis Otk.usdr Kreis Chrzano w ,
Kreis SaybuschUndin dem ostwärtS der Sola gelegenen' Teil des KreisGs
BieILtz-Biaia.

Der Reichsminister der Finanzen bestimmt im Einvernehmen m,t dom Reichs,
minister des Innem und dem Rei(; sarbeitsmioister im Verwaltungs weg den Zei!
punkt von dem ab die Vorschritten'ubet die Erhebung einer SozialausgJeichsabgabe
11\ den bezeichneten Gebielen anzuwenden sind

,. !i 8. Außerkrafl.treten bisheriger Vors hrinen.
Rei   st     ;erei as     g    f ; f   n d  d.  c   h    erub  r d  b ii b h lt ned
Ab 1!  h{-g  däi'd  lts  f i   g   n  ;  r   b  \  n   /inn ch j md hr Baeni  en i:n  _ 6
OBZ.1940 Heft :34, Seite I 22. Augnst
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fi"esla.!bG a'@tll..riie!neckestr. 44. Rui S. Nr. 44 I4J PSlII"&-eoQ:Q:fabl1'i!k FliOOaHe GUeih: w1i'l:g os., WHhelmstr. 49Eigenes AnschlußgleiS Ruf 4392
g(;geberien Und bekannt gemachlenAuslegung .n miHe!len: Istihne;l eine ZUlt f
lende grundsätzliche Entscheidung ,der Prelsbehorden  Ichl bek ;lnnj,._so haben siesielT vor Auskun1.1erteilung der Auttassung der zustan,dlgen Pre!sbehorden zu ver
gewissern und deren Entscheidung an ihre Milglieder weiJerzugeben

Um _ slch",rzustellen;, da,ß kerne unzutreffenden Auslequrygen. vO,n_, Pre svor:schrJlten
eigenmäCh,tig durch 'die Fachorganisat;onen erfolgen, welse Ich hiermit d.!e  rels
bildungs. und Proisüberw-achungssJelien an, nUr sOlc.he von ?cn Fachorganlsatlon';!n
an ihr" Milgrleder gegebenen Auslegungen von PrclsvorschrJften anzue kcnnen, die
1 schril1licl1 erteil! sind und 2 Datum und Aktenzeichen. sow[eHez lchnung. deI
amtlichen Slelle erkennen lassen, dUrch welche die Auslegung der, Prelsvorschnflen
erfolgl ist. Kann ein Mitglied eine solche [11m  on seine! Fach9rganJsati?n gegebene
schrIftliche Auskunft Q.rundsalzliche[ Ar! VOrWe.l.sen, so Ist es "dadurch [n der Regel
VOr Bestldfung geschuizt. Berufungen a,!f mundlich. erteilte. uskunfle .<;ier :Fac '
organIsationen sowIe von die<;en e.lgenmachtig erteilte schrl!tILche' us ynftGi diecen vo[stehsnd genannten Erfordernissen nicht entsprechen,- konnen kunftlg bel denPreisbeh6rden kelOe Beachtung finden..".. ",

Die Facho'ganisationen werden sich somi\ vor Auskunflsert.e:ilunq in grundsa z'
lichen Fragen daruber zu vergewissern haben, ob bereits eme. von den. Preis:
behörde]l ergangene Auslegung v :Hliegt, und werden nur dle.se  eJtergeben_ Dabe[
'stes eine selbstversiär.dliche Pflicht, die dUrch m,cho(jer di. ,mlrnachge Jfdl;lelen
Beh'orden erfolqten grundsätzlichen Entscheidungen mit mbgl(chste.  Genauigkeit
wedeezugebcn ur.d alle abschw<ichenden oder slnncntste!Jenden Zusatze zu unter.
lassen ,

3"; Die Bevollmächtigten für den Nahverkehr erhaHen uber das Reic:hsverkelJrs'
ministerium die Karteikanen der. vom Generatorstab fur die Umstellung ermltteJ.
Jen und geeigneten Fahrzeuge für. ihren Bezirk; an Hand dieser Karteikarten sinddie Fahrzeuge ZUr Umstellung aufzurulen.

4. Bei der ErteiJuog der 'Äutlage':ZUr Umstellung des Fahrzeuges durch die Z_ulas.s'ungsstelle'isl dem Fahrzeughalter eine. Beschclnigung (Muster a), deren Sede 1
Vom Bevollmachtigtcn fUr den. NahverkehrausgeferHqt worden Ist, auszuhandlgen.

Der FahrzGughalter erhältzugJeich ein vom Generatorstab herausgegebenes
Merkblatt 'Iur,die Umstellung von Nutz!ahrzeugen auf Generalorbetrieb m.i! einemVerzeichnis der fur dle,Fahrzeughalter In Fraqe kommenden EInbauwerkslatten.

5. Nach erfolglerUm$tellung .des Fah!"zeuges haI der HaJler dem amtlich anerkann
ten Sachver$l<indigendle Bescheinigung (Muster aJ ;;:ur Eintragung der Angabenauf ..$e{le 2 vorzulegen.. . "

6. Dle',:Au zah!ung der",,Bei,hilfean den Fahrzeughalter,erfolg! nachVo.rJage de  voneinem ,amtJJch anerk:annten' Sachversfandigen unterzeIChneten und ml! dem Dlens!
stempel' si;riner PrufsJe!le versehenen Bescheinigung (Seite 2) D[e Auszahlung
kann auf. schrifllichen Antrag >des Fahrzeughi.lllers auch an den Hersteller des
Generators, oder an die Elnbau erkstal1 der Generatoranlage erfolgen; Ancspr ' . . .' darüber hinaus nicht aotretun!lsfahIg.

l;'Der den Nahverkehr vermerkt die Gew hrunq der Beihilfe imKraf nschluß an die E-intragung. des amtlich anerkannten Sachvers

elc:hsmlllel  gezahlte Be'ihilfe fur die Umstellung duf Generatorgi.ls.. RM, in Worten. . . . . . Reichsmark.
(Orl, Datum] . . . .. . Nbv.

riO) Betrelf: Vermeidung unwirlschaftlicher Zementtrans.porle
Das einheitliche HersieJJungSVEJrfahren und die verbesserten technischen Einrich.

tungendCr ZementW rkehaben dazu gefuhrt. daß die FestI[;!keiten der NOrmen
zemente. eines best;lmmten Erzeugungsgebietes keine erheblichen Schwankungen
aUfw.elsen, -Es ka.nn da er jeder Normenzement zu ailen Beton. und Eisenbeton_
arbeIten verwandt werden Der GB. Bau weist durch Erlaß vom 2!J. Juni 194[J darauf
hin, dd  dorZement möglichst von der näc:hstgeleaenen Erzeugungsstatte zu be
ziehen 1St. Die bauvergebenden Stellen werden In diesem Erlaß ersucht, In den
Baubeschrieben und Bauvertragen weder Sorten noch Marken fUr Zement besonde"s
vorzUschreiben. Ausgenommen sind Jene F1Hle, in denen die Verwendunq von
SOI.1defZementen geboten erscheint (z B. bei Vorkommen aggrsS$iVer Wasser, Pfahl.
grundungen, WaSserbauten), jedoch unter der Voraussetzung, daß diH l'iefer\' erknichl weifer als 30[J km von der Bedarfsslelle enlfernt ist. FUf alle übrigen F1Webedarf e  der Genehmigung des GB. Bau.

(9) BeheN: Beihilfen für die Umstellung von KrafHahrzeugen auf Genera1or
gasanlrieb

Unter obige'11 Betreff erließ der Reichsverkehrsminisler die fOlgende Anweisung(RVkBI B vom 10. Juli)

1, FUr d:e Umstellung' von rolbewmkeJlen Nut2kraftfahrzeugen auf den Anlrieb mitGeneratorgas gewahrt das Rerch nichtruckZahlbiJre Beihilfen.
Diese belragen fur ..die Umstellung

a) eines Fahrzeuges mit O.ttomotol . .. ..... 6!JO _ RM
b) eines ,Fahrzeuges !T,it Dieselmotor bei Wdhl des Diesel-Gas_(ZWei.tolf,)Velfahrens .. . > . . . . . . . . . . . .
cJ eInes Fahrzeuges ml! Die elmolor. dUrch Umqau dos  otors auf ge.

ri'Jger  Verdichtung  nd Einba  eines Hochle.i5tun9s2Under.s. .' .... 1000.""""," RM
2. D1.':' Gewahlung der BeihIlfe wira an die Bedingung geknupfl, daß ;delregel.

maßig ZUr FUhrung des Fahrzeuges bestellte Fahrer einen VOM der zuständigen
Molorgruppe ,des NSKK. ausge.1elltof'l "Betriebsberecllligungsscheln" (MoJster b)
bei sich führt, aus dem herv?rgeht. daß er mil der Wartung und Führung eines
Gener,a!orfahrzeuges verlraut ISI. aereits mit der Fuhrung von Generalorfahrteug€m
vertraute Fahrer erhallen diesen Schein nachtr<.iglich ohne Prüfung von der  J'st1indigen Motorgruppe NSKK.

17} Betreff: Schutz der sudelendeutschen Bauwirlschafl
Bekanntlich ist die Geltungsdauer der Verordnung zum Schutz der sudefen

deutschen Wirtschaft noch bis zUm 31. Dezember 194[J verlango-rl worden. (Vgl. ."Ost.
dc-utsche Bau.Ze'tung" Nr 27 Zi1ler 13.) Mit Schreiben vom 16. JUli 194[J _ S 6896J4iI
hat der Relchswirtscf1aftsmiolster gegenüber dem Reirhsstatthalter im Sudo-tengauürganzend noch folgende Erklär'ung abgegeben:

hab' e  I e m i   h v       a ß  i t d; sei    I      sedau  md:: J     (    n gezl   n  c    : c  ern s   J r:n
deulschen Wirt schalt 'vom 15.0klober 1938 (Re:chsgesetzbi. I S. 143t) dUrch die

n s :  [ bnluo? S.!  9) S     t   r !  d \ nD e! t  heern 1iXdr s h: ;!aVnOg r;.1.   ;i h t  (12) Beheff: Rohstoffwirtschafl / Leinöl.FIrnis
mler, 11111 der Ver1angerung cer Geitungsdauerder Verordnung jedoch nUr unter Wie Uns der Reichsstand des Deutschen Handwerks mitteill, ist im EInvernehmen
der Voraussetntng einverstanden erklären kOnnen, daß die Verordnung künftig VOll mil der RerchssleHe für Industrielle Fetlversorgung für den Bezug von leinöl.Firnis
den mit derEr eilunq von Ausnahmegenehmigunqen betrauten SIelien gloßzugig einschließlich El.Firnis und Eistan.Flrnis eine Neuregelung eingefuhrt worden. Die
gehandhabt wird und Anträge auf Ert ilung von A'JsrahmegenehmlgUngen mit der Reic'hsstolJe fur industrielle Fettversorgung hat den gesamten Verbrauch und Ver.
grbß!mogllchen BeschleurHgung bearbeitet werden. )rh bitte, den Reqlerungspri'isi_ kauJ d.ieser Erzeugn,Jsse für und an Private verboten. AUßer,dem ist die Belieferung
denten Im Sudetengau die Beachtung dieser Grundsatze zur Pfti,rh! zu machen und derjenigen Farbenh<indler und .drogerlen gesperrt, die bisher den 9roßten Teilstelle anhclm. von dOrt aus die Regierungsprasidenlen norh mll näheren Weisungen Ihres Bezuges an"prlVatGKunden abges:etzt haben.
in dieser Hinsicht zu vGrser,en. In  icsem ,Zusammenhang bille ich noch zu prüfen, Zur Erläuterung der verschiedenen Firn:sarten ist folgendes zu bemerken;ob nichf Im VerwaJtungsweqe geW,sse Wrrtschaftszweige von der Genehmigungs_ 1. El-Firnis,
pflicht Ireige t.elit werden, konnen Vor Erteiiunll derartiger Weisungen an die EL-Firnis iSl den In Frag  kommen'CIen Handwerksberufen meislens bekannt.Reglerul1gspras'l'denten erblHe Ich Jedoch Bericht' 2,    f r:' r i  ' nUr für Innenanslriche verwendet werden. _

Mit Rucksicht <.Juf Klagen. die mir in le1zter Zelt zugegangen sind, sehe ich mich Mit Wirkung vorn 1. Juni 1940 wird von den deutschen Olmuhlen als Firnisherst011er
}Ö1 }6i 1; ,:   ':  I '  g,J:,    :'  9 5:;;;j i'_E  , ','n  "::0 8d' ;:;':;    :::;  : . 'd  ';l:i \;',n ; :;' ,;"nJ:;    l !:',"nNg''':;, , hÄ   '  :g i ,'.:;"-"." m1," A '"    :
1. Sofern die tÜr die Genehmigur.g der lJbernahme von Bau<.Jrbeiten oder BOJuneben.    eBI   :kn ri :ran  ;    it;j a ir   se;erd rs     ir  sg': f r I  f', e  eln :  udne

arbeiten durch  Itrelchsdeutsche Baufirmen Zusländ'gen Dienststellen (Regierungs N r . 12 der ReichssteJle für Industrielle Fettversorgungyom 11.11.1935. Er ent.
prasidenlen ozw. die BezirksausgJelChs$teIJe) um Angabe sudetendeurschei Firmen, halt 50 v H felles öl, das zur Erzu;.'lunq bester Haltbarke[t In veredelter Form zur
i n, a e :;.  rb: ,rJ rn,d fl! Z ie VJ   .  h   k.  sm   :k eas odbJr  t   Uf   ::;hi  k    3", te ::I    I . kommt
r lch a ld gesnehmlgt,  a ISr die  ena nten DIenStsIelien nicht binnen einer Woche Leinöl.Firnis in ,der bishe igen Art darf nur fur Ble.imenn,ge.Grundanslriche Ver

s dete e.v t Che u Sew r e . ben nne A 1 h . I wendet werden. die nur' im Rahmen der Anordnung uber die Herstellung und Ver
2. Übe . r. An . trage a f  enehmlgung der Us u run9 vc: n BaUarbe[ . ten .oder Baun?ben_ wendung von Bleifarben vom 12. Augusl 1936 aU$ WfUhrl werden dürfen (E . isen.

:  ,;i": h  '  , ' lii,  ',  ',   :::;' " i:::2"b'ib',"c;",;;;' OF  \I  ;  : :hW   :  "r,d i: : I he"  :'     'i;egel""9 vO'9"eh," .
; I' 'i ' ?eog c" A"'og" '" ,"I"h"d,., Zw",h''',,1"9""9'' 'md ",hl be, ;:i;"i , .  "Ei'   f'li ,e   ;:  ':;'i:  ';\ ,;''' :  ;i, :  :"v    TI  t  9 ::m  :

(8) Betreff: Die Gestaltung der Bauarbeiterlöhne in OSfobeuchles,iel1 rü rgd  eg;us1 ;ID      er  'i    li  ,  u  a i:    h e    b  \9t e   t    i   J   f :Der AUßensachbearbeiler des Reichstreuhänders der Amen fur das Wirtschafts. genden Richtlinien.

gebi ! Schlesien I  Katt.owitz hai <lut Rück/rage bezugii. h der Löhne in .dem. oben. 1. Die Abgabe edolgl auf Bedarfsdeckungsschein {siehe beiliegendes Muster], derbez lChneten Gebiet mll<;:leteill, daß lohnregelungen fur das Baugewerbe In deI'! vom Obermeister der zustandigen Innung zu bestätigen ist.
Zt    in 7'   i  r   i  I-W   G 0,1 ? e   n O  nnjFh  eJ   B if hd'a  IA  r g!n      2. Auf dem Bedarfsdeckungssche[n haI der Ob rmeister di  be,a.ntr,,:gte. enge nacheinzelbeirJobliche Anordnung geregel! werden E, beabsichtigo hierbei die der. Maßgabe <;Ies .Auft; gs mfa.nges zu uberpr fen und .dl  Drl'ngl!chb"oll de$ Auf.
zeitigen LÖhne der Ortsklasse IV feslzusetzen, wobei .die Polen nach dOr Anordnung trages SOwie ,d,l,e .Wlchtlgkelt des Bedi.lrfstragor: (vgl.  Iffer. 1, 2 und 3 ,des Be
vorn 16. Mai 194[J ei'lemAbschlag von 15 v. H unterliogen.  :g  e; u   fit  :;n S) festzustell&11 und dann die Wlchligke'lt der qemachlen An

3. Die Beneler,ung erfolgt dann durch den. bisherigen Lieferanten des An!ragstellers.
4, Ape HandweTk zwelge benutzen vorläufig die mit dem Auf.druck "Für Maler, an

Hiindler  derlle'ernde Fabrik" versehenen Bedarfsdeckungsscheine, die vom Ver.
lag z.u  Fdrde ung des deulschen Malerhandwerks, BerJin SW 11, Hül!esche Sir. 18,zu beliehen sind,

z'ur Ei,n.fü,hrung von Eistan,.Firnisist eine Anwendungsanweisung heraUSgegoben
wor,don,die In der .nachsten. Nummer der Verbandszeilschritt "Das Baugewerbe"veröffenllicht Wird. Wir weisen die Mitglieder hierauf hin.

Die Vor5tc,hende Regelung gilt vorliiutiq nUrflir.den Monat August
Sie gitt mcht tur die e'ingegliederten Ost gebiete. Die SonderregeJung für die$o60[J - RM Gebiete wird in den nächslen Tagen bekanntgeqeben. .

V (:rpfljchtungs Erkl ärung.
Im Authage der Rei(j)sstelle fÜr indu trlelie Fettversorgung habe. . . ichjwir Sie

aßVge;  ic  ern, Bg$ rm      ne erE i     h  g ur;  10dd:/ .     lh   el  ssf  1 i     j r :I
Fetlversorgung vom 21. Novembor ..1935 (DRA.272) und lediglich für die AusfuhrungVon kriegs- und lebenswichtigen Auf!rägen zu, VerWenden.

IS kriegs. und lebenswi<;hHge Bedarlsträger im Sinne dieser VOrpflichtung s erklar.unggellen nUr:
1'. die Wehrmachl;

(11) Betreff: Beufepferde
Der Reic:hsstand des Deutschen Handwerks hat unter dem 8. August 1940 fOI'gendes bekannJgegeben:
"Auch im Handwerk ,dwrfte hin und wieder Interesse fur Beutepferde vorhanden

$ein. Wie wir von dem Reichsministerium für Ernährung und landwirtschaft hör!en,
sind nach einerA,bmachung: zwischen ,diesem, ,dem Oberkomm1lndo der Wehrmachl
und dem Reichsnahrstand fUr die Abgabe von Beutepfer,den i.I i I e 1 n die Bevo!!.
mäch1;gtel1 j(ir den Nahverkehr, ,die bel jedem Regierungsprasidenten eingesetzt
wor,den sif'ld, zus\andig. Diese teilen von den ihnen von der Wehr,macht Liberla .
Senen Beulepferden 75 v. H. der landwirtschaft, den Rest den Gewerbetreibenden
und af'lderen SteHen zu. Sie sind auch $Iets d<lrÜber, untorrichtet, wann und woBeutepferde abgegeben werden."

DEZ. 1[140 ReH 34, Seite Ir 22, AlIgw;!



' . ,.sonS_fI 9 .e:".kile g s . ."und' :leben- wiC.ti!ige ÖffC . ntllche .Bel:l<il,!si,räg ' I'-;-  .. Vf . ;e_;qii:!i1 . . . '-!S-Ien . e :- I _bäUd<?::!(J( Q tEm';qes Reichcs _ bekann!geqeben.  iemdch-:kbnne:nJLii - die' ,Kosten' des

d(;!s..VJeqahresl7lanes, -Arbmtsdlens!, .Wasserbauamter, Gas-, Wa$Ser und E!ek- Neubaues, dIe auf Grund dererlasscnen Vorschrrften nicht bevor;Chußl'werden'' a'.Jf
3.'hr  I    n  C, k 1 ;st!IC ;d Vi: :    i  ii  e; private ','. Bedarf$jr}lger/-:;1i ; . Rüstungs- :   i! -  ar e  !  i -f  (  e39 a{    11}g: :;: tru   der1 Der i.luslühdich ,' - Erlaß ist imbe1rlebeund wehlwirlschafUich ge icherte Betriebe; soweit ihr" Anstnchmittel

bedarf der Aufrechterhallunq oder Erwel!elUng der. Produktion:s,- b:<:w. Leistl.lng 
fal11gkeit dient und tur diesen Zweck unter Anlegung des schcil!slen knegswlrt- {141 BeireIf: Sonderlarifordnung für urenzoangcrbiJulen
SÄ  fll     fl' f      ri s  be i ne   ezh  i e  tandlunq . qegon diese ,'1.011 der ,Wir nchmerl Bezug auf ZiHer 7 unsere  Rundschreibens  Yom L 8__ iWO und b, !Jen,

:    S   I i/ r b       ;I: ir1    :  o;.gUr1gaUferJeg!e Bedingungin"AnwendufI]    !   e  U f_tdi;4C l r    rÄ  a   nz n :   _:/omrner:der1 rl.;tql'eder iln uns b:"
]ch/wirverp'flichle _' michl ns, den vom liefe ret . _ :'. :,.''-. . beWgenen':E.is: a :    3  : qd  sG :  2   ;  :,UVOthabens ubcr derl '. ;0. 1\'1131.1;;

Firnis und/oder Ei-Firnis nlJr nach Maßgabe der Anordnuflg 11 der Reichsstelle tur 3. ZahJ der 10 frage kommenden Arbeiter.
10dustrleHe_ Fetlverscrgung und JedigHch für, die Ausführ,ung kriegs- und lebenswich
tiger Auftrage gemaß Ziffer 1-3 der Verpflkhtungserklarung zu V rWBnder1.. (Datum) , , . (Unterschrift) He i I Hit 1 er!

(13) SeheH: Relc:hsverbürgle Darlehen zum Wiederaufbau
kriegszerstö,ter Gebäude im Oslen

Der Reicho2rbeltsminister hat mit Er!aßvom 4, Juli 1940 RiChtlinien jur die, Uber
nah mc einer Re-I';;hsburgschdlt bei Darlehen zum Wiederaufbau kriegszerstprJer Ge.

vi t I
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Abge!tnng des Urlan!>s der Jugendlichen
Nach der Anordnung tlf'S Re chsarbcitsministers yom 11. Ko\'c:r:nber 19:19 und

der Andenmg-hicl'zuvom 27. j\.Iai ,1940 übel' die -Wiederei11fühnmg yon U,'laub
soll der rückständige Ul'laub rur das Jahr 1939 (bzw. 1938) spätctens bis :'!(J. Juni
1940 gewährt werden; ein Vel"fall tritt \'01' dem 10ktobel' 194(J nichl eiD. FÜr
den FaU, daß mfolgf' des Kriegszustandes dIe Gewährung 'I.-on Freizeit nicht
mÖglich ::;ei, 11atte der Relcllstreuhänder lmtel" dem 17,. April 1940 sich- damit
einycrstandcl1 erkHiJ't daß mit Wirl:'-une; ab L 'Mai 1940 J'ücli:stän(tiger Urlaub I:'ar
abgegolten werden khnn, _ jedochJmt der Maßgabe, daß auf jeden Fall ernstl1ch
zup1'üfcll sei. ob der' l'i.1ckständige UrlauDsanspnlch ganz oller teilweise (lm«:h
nati1liche Urlaubsgcwährung bis 30. J':1ni .19-1-0 au[< eglichen  VCl'dell kaml. . Der
RelChsU'cuhiindcl' dei' Art)cit hatte an (liese Eim'en;tandniserkhiru!)g das 1!:I'SUC]lCU
geknüpft, dre l1,IüglicJlkeit dt'l' vollständigen ode)' teilweisen nati!rlichen Ul'laubs
gewährung in vertrauensratpf1icJJtigf'n Bctrieben lHICh B.cratlmg'!ln Vertr11.uensrat
zn pl'ii!eI!_

"Vie das Jugendamt dei' DAF_ 111itteilt. haben Betl'iebsfuhrer ihren Jugend"
lichen Gefolgsehaftsl:l1ltgJiBdel'D m letzter Zeit d(,]l Urlaub abgegolten, obwohl
die Verhä!tniss(' des Betriebes eine Urlanbscrteilll lg dÜJ'ch Gc\vährung von Frei
zeit d1.lrehau'J gestattet hattelI. Der Reichstreuhimdcr bittet, dal'auf 211 achten.
g  O    ftwt    A   ; unc n esG  J; ;   ig\   ) U I; : :jjJlIfi  t  11d t);L,
zustaUlles unter keinen Umstä:mh:u mögiieh ist, und dal . i11 allen' Übl"igen Fällen
den jugendlichen Gefolgschafts1JlltgIiedern noch die Freizeit gewährt wird. n,l
hn Interesse der Gesunrlerlmltuug der .JugelJdhchcll der Grundsat7, daß)n Jedem
Jahr d u _jugendlichcn Gefolgschaftsmitgliedern eine Fre!ze1t zu g'cwdhrell ist;
nach lVloghcl1keit aufrechterhalten werdell 11111ß. hai er kellle RedE"nke-ll I.h.lgCgCll.
daß auch mIch d m 30. Junrbi;; 1. Ol(tobel- UNO der rtickstiimhge Urlu.ltj) ftir das
JuJ1l' 1939 ('!'tH'Ol GewiU]]"ung \on F!'cizeit gewährt wiHl.

Barentschädigung für Urlaubsverzicht nicht soziai
, versicherungspflichtig

In einem Bescheid an o;1.S Sm::ialalllt oll'!" DAF. 110lt dei' Reichslll'be-iti>mini:1lcl'
klal'gestclit. daß Barcntschiidlgungen aJl Gefolgi3charhnnftglirr1er für d('rCll Vrl'
zieht auf Ul1anbbsaJlspl'ul'h nacb u.t>r Rcehtspi'echung" dp,$ ReICh:3vel'8icheruIlg 
nmtes I,ein EJltge1t im Smne det' Reiciisvcrsichcl'llllgsordnnug darstelle]]. Für
dJesc EntschÜdigullgen SfIld da\Jer So;oi ü hcI'sicheJ'l1JlgsbeitrÜgc JÜCht 7.11 entrichten_

:'llL' i' "_1lJ)!.!.; --, :.tE !I!! ,mill!1.I1  nJ_H!U1ill!mtTI'ltmnHn!' p",

Meisterpriiflmg:en
"o bcreitllll slnn'su'J fih' (He ßiHm eistci'pt'iif 1I1g.BaumeIster.in Berlill veranstaltet wlcdetum CllIen

: 1\ ,!'P '}      ße   H1el'eS dlln:h Baumeistel'
Persönliches

r;}(,lwitz. Der Hochbauingenieur Erhard 1\1 a J' k. Glelwltz, wurde- n;lch mit
.,gut" bestandener Prüfung zum Regicruugsbauinspektol' m Aschersleben erJlannt.

Seite III  . AU l1iOt

Reichsinnul1gsverband des Baugewerkes, Sezirks;je1!c Schlesien,gel. A!bert K 11 r zer, gez Dr.
S ez i rksi n nungsm e is! er.

I
Se!! 35 Jahrer. der Schutz- u.
Dichtung$anstrich 'für Beton,

Mauerwerk und Eisen. IPaLI I Lee h I er, Inertolfabrii\, Stutigart.
Büro Bres!au, Herdainstra5e 51,

firma

T 0desmll

SudehmgillJ
Z;eite DurchWhrungs\'erordnung: iiber die beschlcl1!1igte förde
rung des Baues von tleuerlings_ und \YerKwolJIl1lilgen sOY'.-ie von
EigenheiIilen für ländlidle Arbeiter und Iiand\yerlier im Rekhsgau

DeI"' Rddtsrt'("1H'itsmiJuster,
In VGrtl'etung: g ;;, DL S;I-' l' U p,
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I ' Ausbau des schwedischen StraRenwesens\Vie"Nva Dagllght Allchanda" meldet, ist man in Schweden mit der
Ausa,-beituu" ewes so,enam,(en Gen"-al,,lancs fU,- elen Ambau eies
schwcdischen StraßcllwesclIs bescJläfti.d, :die denwächst abgeschlossen
werden dÜrfte. Der Piau, tlCf walli"schcII11ich lIoch 1111 Laufe des Sep
tembers vorgeJcg-t WCI den wird, sieht den Bau von. Autostraßen zwi.schcll
Stockho1t11 und . Gotehu'r!i sowie zwischen Stockho]IiI lHld Malmö VOL
.felller soU eine .;roße Autostraßc von der Mauntstadt uach deu nÖldlichen
Teilcu des Landes gebaut \verden.: Die AI"heUen a111 AusbalI des schwe
dIschen \Vegenetzes,nach dem gCllaunten Plan sollen auf eine Jange :l.eit
spanne verteilt wc] den.
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Das faschistische HaUen hat einen erfrischendllfm anmutenden Begriff
KuJtur. Dieser konunt besonders in der Baukunst vielfach I111d kräitig

zulll Ausdruck. In einer Zert 'wie der Gegenwart, in der alles nach dei- el1d
. ;.>;ÜltlgC!J ronnulierung eines Stiles drängt, der bleibender Zeuge der Zeit
'sein sol!. ist es beSOIlders aufschJußrefcb, i1\ Italien, dem Lal1d, das schon
'p_hrze1111t lal\g nicht nur autori är regiert wird, ßondern auch vom Geiste
des faschistischen Gesetlschaftsprinzips ergriffen ist, Baustil und BauwilIe]]
;\l1S den vOlhandcIlcn \Verken abzulesen und zu begreifen,

Nahlr ell1äß ist das gl üBe, öffentJiche Gebäude liauptausdruck dieses
IJetten jaschistischen GestaltungSWmelJ_s  Grundhaltung auch der 1t1oderncu
llalienlschen J3allkunstsjIl  die  onne!\ der Klassik. Sie kommen nicht um
dt:ll1 HaIienischellSchön!ieitsgefi1hl ent&egeJl, sondern enthalten die TewJen
jGn, dic sehr wo!!1 Wahrzeichen eines Fuhrerstaatsgedankeils zu sein yer
nöi.;:el]"

Einige italielllsche Meister fÜhren dfe römische Tradition fort, fudem sie
J}aute1t aufiühi'cn, denen die große Freitreppe UIld das säulengefaßte Porta!
1ilr Gepräge geben. Interessanter fi1r:uns,sind jenc,Hauten die 7war im
Oesamteil1druck die klassische Ruhe zu wahre  wissen, ih'ren A sJntck
<"bel' durch neue, dem modernen Material entsprechende MitteJ erhalten.
S  findcl es sich, daß auf vielerJei 'Weise der Eindruck wiedergegeben,\ m1, den in efnjach ter Porrt! die Säule vcnniltc1t, närnlich der dcr
i\'!.ajestät. der Stärke, Größe  }l1d KJarheit durch die Betoilllrig der verti
Lalel.ILinic, aber jetzt eben nicht mehr mittels Säulen, also tragenden ßautjjckeIl, sondern durch die Auf)eJ!wand ausgesprochener 7.\\"eckteile am
Uebäude, So wird also das Treppenhaus durch eine Ulu1Ilterbrochene
:-cllllJale (jlas\'v aJld l1ach außen abgeschlossen, die im GesamtkoIHp1ex die
Vertikale stark betont. Oder es ,,'erden tur11lartig-schIllale Gebä1!deteile
nrr Betonung der Vertikale herangeZOgell.

Bei der Al1fteiJung der Fassade spielt das Glas eine bedeutende RoUe.
:::'0 IzaIlII zum Beispiel ei1le "ValId, die ausschließlich aus i1l schmale Stahl.
:'ai!l11ell geiaßteIn G!as besteht, durchaus einen rnächtige1l, betollt irdischen
daIlausdruck vennitte]n, auch wieder ein Hinführen zur Kla sik mit deI!
J'lodemsterl Mitteln.

Jn jeder \Neise also versucht der JtaHener. in lIeuer Sicht die alten
\1. ohltnend klaren Ball,1.',esetze Roms weiter Zlt verarbeiten und das mit sehr
,'it:;\ Verständnis, \yäs z. B. der Arfblicl( dcr ncttcn Universitätsstadt Roms
(,der des 11enen Bahuhofs in Florenz beweist. Denn "Kal!1Df und Sieg" ist
die Kulturidee des f"asc1risuIt1s. .,Niemand kann es leugnea'.. sagte der
!:,l1C , ".lies ist die ZeH, in der die Waffcu lIlit dem Sieg gekröHt '"rrden!
Lrllflchhlllgcn wurden erneued, Land'ge\VOIHlen, Städte gc riindct."'ScholI
.' IS diesem einen \Vort. köunen wir die Weite ermessen, 111ft der der Duce
(ilC knlturcJlen \Verte mißt. Arbeit schafft Kultur! Da:; ist dtls Heue große
Wort des 20. Jahrhunderts, das il1 den autoritären Staaten Deutschland nnd
j',.t1icn gehoreH wurde und beherzigt wird.

lians-liuhert Gell s e r t. Berlill.

(1rblJitseillsilfz ill 'der BauwirtsGhiift
Der Herr ReiciJsarbcitsminister hat dem Reic]rsinUHllgSVerband des

Hal1gewerkes n1it Schreiben vom 2. August 19-10 - ARG. Nr. 5230/563 
i'.lchstehendeu Erlaß zugeleitet mit der Bitte, die Bezirks- Hud Gcschäfts

;  11 llleeI: 1  ; :r 't 1  S;II      ' "; IT: 1. 1  ::;:; ,  n: s::fI1 1  I i  IIZ  li:e 1,   e  I
Ilraß elJenclell banvergebenden Dienststellen der öfientlicllen Hand 7.11, Der G
hlaß hat fol,t;cudct1 Wortlaut:

.,Die g-cstcig-trtc Inall.spnlchJlahme des z\\"ischeuhezirklichen und des
!\cicilsal1s.deidls, ftir c1ie DeckltIlg des Kräftebedarfs in der ßau\\"idscllart
:.It - !licht zuletzt i\lfo  e der Einiühnmg der Diellstverpflichtuug' - viel
I Ich, zu (]C]]1 I-:insatz VOll Bauarbeiterlll1nter Lösung VOll ihrem bislrei"igelJ
Het1iebc g ef.lihrt, ohIle JaßvorhergclIügend gepriift\\'ar, OtJIlicht der
OI:.L;aniscl1e I:ins<ltz von geschlos,setleu Belriebseillhciten - sei.. es eillcr

C  \  "      ' ,    I Sei il eE  \;  I}I l  '  17 ffgd  I li c I  tA lfu    !li  6t;   i
hll11g-CU. bei denen die Bau!Jerreu ill Yi,elen .fällellbereits iu, den' Ausschrei
)l\1I1gsbedillg-uag:en dfe Klausel aufnahmen, daß fehlende Arbc!lsktäfte ge
L;ebellenfa1l3 'durch die Arbeitsämter beschafft wenjen \vürdeu, Wiederholt
LIJl1nte daher' festgestellt wcrden, daß Betriebe, die kaum noch. Stam]l1
;rl'beitel' besaRen, Aufträge bei DrilI!,;lichkeitsbautell Übcrnahl!1clI in der Er
\\ clrtung, daß i!uren die' fehlenden Arbeiter durch DienstverpflichtllIlgalts
:.llIdereIl B<Iubetrieben gcstcllt'weldeÜ wÜrden, Dnrch ein solchesVei'
1'\)I1'ell wird Jer gesunde Staw1l11eistulIgsfähiger - illsbesoudere auch der
11[rttleren Ulld kleineren -- Betriebe gefähruet. Eille fiöchstleistlIug auf delI
!1al1steJlen unter blIsatz einer ge fingst möglichen Zahl VOll ArbeitskräftclJ
1.llr ßa:u"e\\"erbe kanrl1!ur elzieH werdcH, wenII möglichst.. ein geschlo 
p ;;f .;'e! e  1   rbe      p:l ; eArtilf::l  tei   se  l\  l;  JI' Sc1J cht1l1eistenl,

ich habe, daher bereits wiederholt so\\'ohl auf deli Einsatz von Arbeits
1-'-:eUleinschaffc1J - so zuletzt in meinem I<nnderJaß Va 5150/2 v0ll12L 2. 40

1)" s ;;cle  [ d    l t }111   ! fi" $ " 5    1 VI6 e ;  11  i6.U:J)  ] I    i  e  gJ, ]]ISM

I ,Y! l in ZUk111]ft einen  nöglic"hst orgatÜschen Einsalz !lOch mehr als bis
Q III :" lll  .  fl   i  :'ti :  ;11Itil:.1  / IR ,   I  .ltJ ;eB  rI :ir   h f fl f: :: g-es  es
l. Der Einsatz von Arbe!tsgemeiusc]laftellbzw. geschlossenen Betriebs

einheiten ist JJach 'deI,]' gemachten Erfahrun!2:en vielfach dadllrch g:,e,

1\6  rt U;s J'rll;\t  ;g AS :l    "i l  f:  l  :   fse fl; ai itfU;  t ie ' climtft ;
0133, 1940 Helt 22, August

Art auslöste, Ich bitte daher, durch geeignete engehezirkliche Zusam
menarbeit mit dem Gebietsheauitragten des Generalbe\'otlmächtig-teu
für die Regelung der Bauwirt$chait, den RÜstungskoml11<1ndos, ßezirk$
wirtschaitsämternlfnd den BezirkssteJIen 'der \virt.s:chaftsgruppe Bau
industrie sowie des Reichsi01lUl1gSverhandes des Baugt'-..verkes \veit
möglichst sicherzusteHen, daß die Bedaristräger bei Driuglichkeils
bauten, bei denen es sich \r-on \'omherein Übersehen Jäßt, daß der Be
darf an Arbeitskraften nicht örtlich gedeckt werden känn, vor der
AuItragsvergeblll1g wegcH der BenenItun  Sadlku!1digerund leistungs
fähiger Betriebseillheiten bZ\v.ArbeHsgemeins-chaften beidcnbezirk
jichen Ste!Jcll der. \Virtschaftsgruppe Bauiiidllstne lmd des Rejchsfu
nU l s\Cerbal1des des ßa u;ewerkes riickfra:.;cu.,DIcentsprechendenVoI

j    seal  " u \'1 J C   !:eISi 1 I; : e ;  ! lr   n  I iJ;k bl 1; fC1 1lIk;i'r  1d   =
beitsgemellJschaften oder geschlosscncn t'inlleneinheiten ...."erfügbar, <;0

t  "i : l l     d : d     t   i k ;   l ! !I! n e\ ;oG laj    \l (    :{f H O , j:
Abgabe des Vorschlages die Zustimmung de  fe\\'eilsii1r den Sitz dCf
Arbeitsgenleillschaft (Betriebseinheit). zuständigerl Lalldes2.rbeftsarnt 
gegehenenfalls fernmlindlich   einzuholen ist. Um die Beaclltung: dLeser
\Veisung sicherzustellen, sind kÜnftÜ:hinDicnstverpf!ichtungelI in der
I-?egel erSt durchzufülrren',wenn nach RÜckfrage Lei uen .r;emiirnten,'"erbänden der BauwirtschaÜ keine Arbeitsgerneinschaiteu bzw. Bct,;c-bs
einheiten verfügbar sind.

2. \Verden innerhalb eines Landcsarlleftsamtsbezirks durch StiHegun:.(
oder BeendIgung YOll Bauten rinnen heL so ist auch hier der 1llög!ichst
gescJIlossene Einsatz an auderer SteHe du ch die Arbeitseinsatzmaß
nahmcn der .'ubcitsänlter und L ndesarbeHsamter zu fördern. Dahei ist
jedoch sorgr i1Ü  ,darauf zu acl1ten, daß ArbeitsknHte nicht unnötig gc
treIlnt VOll der familie nach au::mc irts \"crmittelt werden, Eine \"ennitt.,.
lung nach außerhalb <luch im Rahmen ""'on Betriebseinhe[ten bz\v. Ar':'
bcitsg rnehlschaftetl der ßau,...irtsch ft ist nur darm zul ssig, \,:enn aus
deIn iÜr die lieue Baustelle zuständigen Arbeits3mtsbez!rk oder seine!'
näheren umg:ebullg keine Arbeitskräfte bereitgestellt \\.erden könn9'1"

Bei pfel: Die Ban!inna 1\1. hat in A, ei11eH Dring1rchkeH b
VOll ihr mitgebrachten Stamrnarbeitent und 70 dnrch das für A" ztistän
dig:e ArheitsallH zugewiesenen Arbeitern YDin Ort dIlrch,;-efilhrt.. Nach
Beendigung des Baues will die firmaM, il! B. krfeg-s\,-idHi,Zc- BdU'I,TOr
Iraben ausfÜhren lIIH-l beantragt he; dem für A. zuständigen Arbeitsamt
ihre sämtlich in A. beschäftigte1l Bauarbeiter fÜr den Ba:, ili B. wzu:
weisen. \\-enn nöti:; cl1enstznverpfHdrren, Das für A. zuständi e Arbeits
,-!lut 11at. bevor es dem Amrage der Firma entsIHidll. 7U1Jä.;::h'l bei dem
fÜr R zuslälllliC':ctl Albeitsann rückzlifragen, wlt:\\e1t die 1\16dich'keit
besteh , allS B. lH.kr :;,einer größcren Nähe- Arbeit::kräfle henmz-uziehcn.
Soweit dies der Fa\! i L Ist lier Antrhg ucr firrnCt bezügilch der 70 orts
altsässi, cll Arbeiter abzulehnen. Dagegen wäre es niCht richtig, et\\-a
auch die 20 \ 011 d..-:r !-'i1"111:1  1. nac!! A, entsaJldten StatIlIllarociter in A.
1estzuhalten - \"\:1. hierzu mein 11 J-:r!nß - \' a 555.? Zl "613 - \'om
7. G. 1940 Über Gie-Dien$tverpflidllun..; VOll Sla!lnnarbeJtern. VieJmehr
muß es bei Dring1ichkeitsbamen deu Betriebcn 1I!1beI10IUII]ell bleiben,
ihre StalU11Iarbeite, il1 3l1deren Arbeitsanlts- oder Lamksarbeitsamts
bezirken ei\lztlsetul1,

Durclldiese  \"eria!rrcn. das im Ührigen uU1'chaus deu lloJ'Irlalc!!, Yor
t:infiihn1l!  der DienstverpflichtutlR Üblichen fo'n'nen der .Arbeiter
beschafful1g in (j;;:r BalJ\vlrtschait eutspric:hL wird sichergestellt.. daß
keine UIllIÜti>;c- YerschicKlIng \'on Arbeitskräften iiber ZlI große Entfer
1]l1J'1gen erfolgt llHdd.1ßdiC i1!bestitnIIltell BezirJ(ell 3.11sässigenJ:3au
arlieHer <tuch \,;einnöi1it:!1 thesen B,czirkcn erh2Jten bleiben.,i."ätirend
glcidIzcitLI:: die Betriebe tiber i.hre SI,u1Iw<lJbdtet' verfüg'en können.

3. Soweit dIe Betriebe selbst lHel\liJgIichkc.ithaheu, hIlEiH\'ef!Ieh1iJenl ri.t
dem zllständi;,:cn LandesarbeitS<lmt den KrÜftebedarf Üir,Dringlichkei1S
bauten der Stnien 1 bis! dl1rcJr freiw rdeHde Arb.eitskritftca l anderen
Baustellen zu decken, hOlI1!Jrt dieser 'iunerbetrfebhche BedaI!-,:-ausdeich
nach den AusHi!uui1geu unter Ziffcr '2 aJso Hur fü1' Stammarbeiter in
f'rage:die AlitrIahme von Nichtst:unmarbeitenI an eitlenelle Ba-u.stcI1e
istJlUf ll1öiJic!I, welln arbeitseiIlsatz11Iäßig l-_eir.e Bedeuken bestelHm
(i.'gl. hier7.tJ das BeispieJzu Ziffer 2): in je-demFaHe ist di  Z11stimmung
der 'beteiligten Arbeitsäll1ter erfordcrJidr. Beim innerbetrieblichen Be.,.
darfs..i.usgieidl l.;:atlnnt', die Diel1 tYer[JfIidÜI!Hg i]1 der Rege! nicht i1l
.Frage.

4. Bei .crledigung VOll 1<.cichs<lllsgleichsaufträge1\ für Bauarbeite  ist,"ot'
der.Durcllfüllrung vOII,.Einzeldicus!\'erpflichtl1l1geu. ill sil]\g;cmhHer.An
wendung VOll Ziffer 1in Zusammenarbeit mit den ohengelIamÜen be
zfrkHchen Stellen der Bauwirtschaft ebenfall':> zunächst stets zn prÜfen.
ob nicht Arbeitsgemeinschaften bzw. geschlossene Betriebscinheiten ge
stellt werden ];;.ölluen. Zum Einsatz kommende Arbeits);;crn'einschaften
bzw. Betricbseinheitcu \VerueH auf die Ulllgelegten K()nthIgelIte yoll an
gerechnet."

.lIl.!fS hiiSSE

. Zur DtlfChfÜhl1r1Jg'. der Gebäude.schädenveronlrultlg: !tal der l-(cichs
lrVeif Ü1illister il11 :EiJlvernehmen nÜtdclII Rcidisit1!len- und d,?t1l Re1(;-hsfinanzlllinister alIgeorU1lct, daß in Zukuuit allch ein im clIugaltigen Be
scheid festg-esetzter SchadensbetraK unter 100 PM ausznzaliletl ist  bei
derartigen bereits fcstgesteJlten Schäden hat noch nachträglich JleAus
zahlung zu erfo!gen. N'ICh * 3 der Gebälldt:schadenyerordml1!g-\\"ird i!l
Vorschuß UHr in HÖhe Jer Kosten gewährt, die zueiller snchgemäßen Jn



Die. DAF. hat die "Bau- und BetretlUIlgs<ges jJ.schaft ,dci.":De-Htschen Ar
beitsfront t1]_ h. tL" mit dem Sitz in Berlill. wie wir bereits kurz berich-,
feten, gegrüitc1cL Gekenstand und Zweck des Unternellluens ist, ie' Er
stellunK nnd tedJnische u]Id"finallzlclJe Betreuung. von 'Wobnungsbaute,!_Jür
DiHte durch übernahme der Verwa!tul1gsarbeiten,, Dbel wachung, der ,Er
steJ!lm,g der BauteIl, Durchführung der Ah!-echmingen" tte.uhänderischc
Venvaltung- von Vennögenswerten sowie die Vermittlung unci B_ereitsteI
lun!-; 'mn OeldIl1itteln z\vecks Fördcruw!; der ZieJe,der DAf:'a'Mf' dem G 
hietc (Ie  Wohnungsbaues. sowfe der Bau und dieB_etreuung von Wohnull
leCH IIn eigenen Name!1. fn der GründungssitzU1lg-\vurden die Organ.c der
Ge:selJsclJaft gebildet, um! Z'\var \vureIen in den Aufsichtsrat berufen: Amts
leitel Hans, Strancl!, Vorsitzer, uiluobll1aßn A)fred Spaugenbcrg-, s.tellv.
Vor<;itzer. Geschäftsführer Ltrdwi.  BierJein, Gauorganisationsleiter Ger
hard Schach, GauheiJtI<;tättcmvaltet Ifennanu WaRnet utid'Baltkdirektor
Or. Adolf f"riedricJJs. DeI Vorstand hesteht aus Dii ektör Fritz Weißbach,
Or. Walter \Veißel1ow und Architekt Hannes Schmidt.die Ki-ei:;e,

BauhcrretJ,

5ta . "c se tiUtI." . ineilfael1eL deli .2eitV9,.hältl1iS . se!, entSprechendu w,is . ,er, ] Lelstillllllsrl hisäfle Im Dilllifi .. ewe . rbe . - . .) . . .... forderhch SItld.Mlt RucksIcht anf ewe beYOl"SlehendeNemegelunf?;':Jst 'der   .....   ... ...... ...............
MInister damit einVel"st Ilden, .daß ..in Zukunft, bei' der Fest?te\1tit1g des-,' Die 'Al!Sprobung--del:.vonder Deutschen Arbeitsfront,: Pachamt Rau, aIL\.
Schadensßuc.1 l !<.:ostell fÜraufweridigere f.inrichfungelI';'.')oweit sievorhal1- gearb itetenLeistungsrichtsätze \Var durch den KrIeg unterbrochen WOI"_
denwaren,::?eriicksichUgt werden_ Steht die HÖhe der InstandsetzulIgS  den, Inr Einvenl; hmen mit dem Reidtsarbeitsministcr ut]d dem Oenerftl.
kosten.bereIts fest, so ist sofort der endg4_1tJge Bescheid zuerteiI'en.per. hevolhnächtlgten fLir,dic Regelung- der'BauWirtseha tist nun vor kurzC])I

l1eI!eErI ßr  iJt alIch für dfe eingegliederten Ostgebiete, .    i  e   t   r11j W I  Jle e ;r R f  ::i  eJ:!t] bee;  \ dn e erB:';;i s\    t
, d?rüher zustande gekommen, wie die Versuche mit den Lejstungsric1Jt,

sätzen f-ortgesetz,t w l-den soHen. quter der tlcri-scl:iaft des Lohnstops 11'lt
I1(:1tÜ))ich der I-;eichstreuM_r]der der Arq it ein noc1] viel starkeres InteresSe
daran, d1esc Versuche zlluberwachen. Daher ist in einem Rundschreiben.
cl<!s ,die Deutsche Arhe1tsfrO l  und die BaU\vi rtschaftan ihre DienststeiJcl]
'I nat!sgegebellhahcn, aus<)llicklich festgeleg:t,..daß B triebe, die nach delI
LeistuIJgsrichtsätzen arbeiten, dies dcm Reichstreuhal1der sofort anzuze:
genhabcn. Die Ailwendung der LeistulIgsrichtsatze muß die Zustimmut1t;
dcs Reichstreu1}änders findcII, Ja ihre Einführung mit Lohnerhöhungell und
Lohnsenkungen verbuIlden ist und es auch nicht angeht. nur die LefstuJlg '
richtsätze anzl1WettdCII, die einen lohllmäßfgen Vorteil brinven, Diese Le;
stulIgsrfchtsätze weisen 1I.och zahlreiche ungelöste Probleme auT.. Daher
ist der Relch$ Übeitsll!illjster mit der Deutschen Arbeitsfront darin eink.
daß di  Leistul1Rsriehtsätze einer sehr sorgfältigen und '\veit;;;chende:l
übel'prüfun.2: IUld EJ-probulI.  uuterzogen werden müsse)). An sich 'wird
seitens de.:; ReichsarheitslTll!Iisters 11Ild der Reichstreuhänder der Arbeit
diesel' Ausprobung lebhaftes Interesse entgegengebracht, weil die l.ei
stunRsrichts-ätze nach ihrem Orund.Kedanken lefstungssteigernd tmd 211
\!;Ieich arbeitszeitsparend  vjr!i:en soHen. Aber es ware eine VogeJ-StraufL
Po1itfk, wolJte man die Schwierigkeiten verleugnen, dfe ihrer Durchsetzung
entgegenstehen. Auch Aufsätze. wie sie in der Jetzten Zeit in der Press'
zu denl. TJlema erschienen SilId. sind nicht geeignet, dem Gedankeu dei

ih ref h   !!  nhge  i ]]\; itt  r  : I ii \II/ e    :   iI e 1   :a ; ]  n f t ed !re    n
richisät7.e dar, die alles in rosigstem Lichte zeigt und daher Erwartung:ei1
weckt tJie noch ]lid! erfü1Jt werden können. F.s ist außerordent!ic')
schwi rig. die Unterschiede der Arbeits]ei.siulI,r;, die allf der Verschiedeu
artigkeit der MCIIscheu" der Arheitsmethouen und der Dodenver1riiltrdss;
beruhen, in deli Leistullgsrichtsätzen restlos zum Ausdruck zu bringer.
Entwedeyes tritt eine zn weitgeIrende örtJic1re und bezirkUche Al1fspaJtl1lI'
der Positionen ,ern, oder es \\rird dfe MaIlni.daltigkeit der Arbeitsvor,g-iiJlr:..:
durch eine]! Zll starre!! Rahmen vCf.I<:ewaltigt. Hieraus ergibt sich allch di',:
Uneinheftlichkeit in der bisherig-en BeilrteilwIg der LeistllJlgsrichtsätzL
JedenfallsinuB bezweifeJt werden. ob es mÖ.l!;!ich seh] I ann. Leisftlnl<s
fieht.sätze bindend und endgülti.1\ Hir jeden Einzelfall vorzuschreiben_ Dk
AI1s!JrohUIl  .wird daher ill erster Linie den Z\veck Jlabeu mÜssel]_ restw
<.;tellen, ob Lelstlll1brichtsätze eil1e unmittelbare ßereChllmII:!,S nIlldla ,;
ftir den Einzelfall darstelJeIl kÖnnen. Dre EntlollJ\l11lg nad! dCII Lei tl!IIi",
dchtsiitzen geht VOll eIer Arhcitsmenge_ l]icht VOll der Arbeit'\Qua!ität all'
Darin liegt auch eine Gefahr im Fa11e ifÜ.er Anwelluull.!! als tznahc1in;):bar"
MindestbcdillP:ul1l!:en., Die quantitative MehrJeistuIIg wird zweifelfos geföl
dert. nicht so se1g- abel- die qualitative J\'lefJrleistung_ Unter diesen Uni
ständen ist es insbesolldcle drin£::end erforc1er1ich, zu verJltlldenr daß Hn
den Gefolg-scll<lftsmitg-liedern ledi dfch die Io1l1!lIIäßfl{ gÜustig- He,Qcn(]en
POSitiOllcII heranszesuclIt werden und daß die anderen Positiollen. dt..:
keinen LohnvorteiJ verheißen, nic-]]t znr Anwendul1!?: kommer!. Das h',
teresse der Baumbeiterschaft an den LeistuI!gsricldsätzen scheint ZUr Zeit
im aJh:;clI1cinell Iwch geriI1£:: 7.11 sein, sdton wen die ßauarheiter:ichaft mII
Akkor-darbeiten im ßall,Q;c\Verhe zum Tef1 Hoch nicht geniigel1d vertra1it
ist. Die' BaI!l1l1trnrelllIler an(lerer elt<; betrachten die Leisttulz.<;richtsiit7l'
vielleicht auch deswegen mit Mißtrauen, weil sfe fürchten. daß Ka1kuhl
tionsgeheill1Ilisse g-eliiftet \verdell tönl1ten, So wird es eines Iebbaften All
st()ßes bedÜrfen, tun die Sache überhaupt wciterZl1bril!i;-el], Da aber hellt,.'
mehr wie ie e{lie LeistunR'ssteigenI1H" erforderlich ist und die Lcl<;ttuI\.'5
ric1ttsiitze AlIsiitze Ilicrzll t(anz: z\veife]]os enthalten, muß d e praktisch
AUSPfOhll\1.  fortgcset:d werden, 1>is <;ich ein cirrigenn<rl1en ]-;:]ares Br!d n\1e
ihrellWertergibt.

Ein!! der I!JIIF, für dlElI Wlihlllllll!!sbilll

':Voh]]I1I1gsballprojekle hinsichtlich
Kriege.

') Orulldstüchsbesc11afflll1  lllId Allfstellul1g des ßebauungsplane  ein
sC!lließIicl1 der mit den Behörden zuiiihrellden Verhandlnngen" z. B.
Übel AufschJießul1i?:sposten, Bc- lllld Entwässerungsanlagen, BebauuIIgs\Veise usw_

3. Aurstel1rwR deI' B<!t1pl5ue.
4. der finanzierung der Bauten.

der Bauten cinschJießJich Ausschreibung u]ld VCl'gebung5_

6 DwchflrhrulI):; der AbledIIlUI12,.
7. 1:(SlellllIl  VOll Bautcn {ur Rechrnl1l.!!; Dritter,

Mit der SchafflIn  dieses Organs ist eine Lücke geschlossen worden die
bisher i,lsofem bestand, ;1]S die DAr'. vielfac.h delI an sie herantrctcl;dell
Bauherren. uie libcJ' keinen eigenclI Plallungs- oder Baufülll'ul]gsapparat
verfÜgten, 1]]1)" beratend zur Seite stehen konnte. ol1tJe im wesentlichen
nraktisclre Hilfe leIsten zn können. Mit der rreuen GeseHscbart ist jetZt ein
]IJstrt11IIrJlt geschaffen \vOIden, das in der Lage ist, deH. esal1lten BaH VOll
der Planung Hnd finanzierung hfs zur feriigste]Jul\g 'zu.. be. reuell ode!
selbst durchzuführen. - Al1fm.\':cn siud vorerst nur' schriftlich zu richten
al]: Bau- und Betrel1\11lgs;.;eseIL chaft der DAr. ITJ. b, H., Ber1in SO 16.MlcJJaelkil chn!atz 112,

,,) Aus dem Reiel1s,'\1"bcitshlalt

OBZ.19'1O HeU 34, Seite VI 2:'.. August

teuer-V!örke111'swesen. WirtsGhaftskuude. RufloIl"
Ti 2,',BerliJJer ,traße 42{43.. 21. Jahrgang.
. Inhalt: Steuerliche Tagesfragen,.-Von Rccllt (ln
. SteuelTccJlt, BeI.li]}. - Die Lohnsteuer. V?J!

cl 'Rechtsanwalt Dr. Brandt, Fachanwalt 1u!" 1 

. .. . . ''- .. - .. . Ha . ft . u . n  d . e . '. E;"nba' . m und S . ".aßenbahn fü,. Sachoch"d'"

>ind "nt". Kar! Dittmac, Be,!;n. - Km"br;efwoche 1".. S3.

Me Ben k getne  i  l in e  : ve  j:
- ti1! eil' \ferIOilI!,!' es
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Baumgarlen',,,, F  hsellUle f, Bmu

h@I'I I'!! rker 11'1 Detmold 9
(Hoch  und Tiefbau). GrünHJche Vor

f  f g,  y1 I i .rt\91iMflUJ5'ög   e t;

I a. Grund du neuen Prilluogsordn1..1Jgejl (Maurer, I

ZImmerer, Tie/- lInd SlraBcubal!cr). BegitUl des
Wil1.[crsem  [\.rs 5, ;(ovcmber Ig40. Auskunft

111:d Lebrplan frei,

qjj,iiiJIJlpllal.tifß
Zar Verkleidung großraumiger
nächen, wie Decken  Wände IlSW.!
jiirBaracken und "al/enbauten
Uneniflammbar, isolierend, Hißt slch

leicht nageln. säge!1 IJSW.
AlIeinverkauffilrSchJeslen. Sudeien.

und Warthcgau;
Reimann B. Thonke

BresJau 23

flJr
2

S e!lell'i AII'i!!Jeli:!o!!e I!.md -Gesl!.llche

«!ie!H!!I(ht werden baldigst OdE!!r späten'

Hce:bbaullr:bniker
für Abrechnungsarbeiten al/er Art

Baufßhrer1
für Baustelle.
Vergütung erfolgt nach TO. A. Bel Bewährung Auf
stJegsmog!Jch keifen.
Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichi
bild, Zeugnisabschriften sowie Angabe des frühesten
Antnttstermins sind zu richten an:

mpl.-lilg. frnslleschke, Gllben, Wilhelmslraße

1HltIDiftlriJ.!J!JallJiltllJi!([;h.niker
für Biiro und Baustene gesucht. Erfahrung im Veranschlagen LInd Ah
rechnen ist erwÜnscht. Außudem ist anZtlgebcII, 00 Bewerber im Besitz
des fÜhrerscheines ist. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Angaben
des ev!!. Antrittstermines, Geha!tsangaben usw. erbetel1 an firma

ftermann Hersel, Iflaurer- und Zimmermeister. Uliersdl!rf am  ueis, über Lauban.

8 fur das Stadtbauamt in Gels/Schles. wird ein

I InSllnllur mefbnutechnlker), ' , zum alsbaldigen DienstalJtritt für DauersteJlull}{ gesucht. Bedingungen:
AbschlußprÜftU"Jg einer höh, techno Lehranstalt, Jüngere .f:rfal1rlln etJ im
städt. TIefbau (neuzeitlicher St,lißenbau, KanaJ.isationund Wasserbau).
GewJl1r des iederzeitigen rückbaltlosen EimrHts fÜr d.en n"tio!}al

sozialistIschen Staat,. Nachweis der arischen Abstammllllg, gLgebenen

falls anch fÜr die Ehefrau. VergiitUJl&:crfo]gtna.ch.,TO.A. - .Bewerbnngen
m. Lebenslauf, Lichtbild 11. beglaub. Zeugnjsabschr; sind sofort einlureicllcn.

De,r Bürgermeis,ter' de... Sta.:1t 0 eis i.Sehles.

,""''''' , '   .- . , , = =   "'''' n"
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Zum F(ird rn Ton na!  em BelaD. a n8 Daß s!e  Derselbe wahreRa DBS P filarns abse(; !

Kiessieb..Waschanlage n, Kalkmöl'telm ischer
Generalvertr. Schlesien Walther Günzel, Breslau 2, NeudIJrfstr.39jTel. 3 34 4.4

umsichtige, selbstifndigePersänlichkeit, möglldst im Bauge\verbe
bewandert, bald oder später in Dauer tellußg ge s u c h t.
Baugeschäl't Gustav Hossen:ielder
Breslau 1, Ruf 4 55  1 Monhaufitstraße 20

- II!r
mit fert. H. T. B. Ausbildg., guter
Zeichner, bewandert in Statik, Ver
anschlagung u. Ahrcclmung, Kennt
nisse im neuzeitlichen Holzbau er
wiin cht, mögJichst gelernter Zim

merer, fiir bald gesu c h t.

Zimmermeist" Ott@ lMIartiiil INeu alz/Oder. GtteiSClIallstraße


für BÜro u.Baustel1e gesucht.
Eintritt möglichst sofort. Be
werbungen mit Gehaltslinspr.
ul1d ZeugnisabschriHen an

Hauoe!rhäfl fieora Halkllrenner & fi,

tüV/euberl i. !m!., Prmnenade 13

Mehrere

OberballSehaChfmelster
die. lIachweisbar. mehrere.:,Jahre.
im Oberbau tätig. .:var n,:',sowie,
Z Bnllkallfleute .
di€:Jjrm ,.1:I oh/]rechng.. u. sejbständ ',,'

hZija(beitej]. in der. L ,ge:.sind", für.'

.a Us',\,'iir i,g :'  mlsteJle  : ,   u,e h t;.
nUß ,RB i elsJ p.,lnt W: Bla!kbabn

.Ti"b'UU"I' i\ "ng,S  'idnili,SI,ub'nslr.lo.

Verschledelies
/ 1j

Für die Auswertung einesneuen geschützten'
!traßende[/(enllau-Ma![lIineDJUue! ..

zur Herstellung wellen lose, $ !!.!i du:! Au f!!!!'ii!! SI IEOStraf5endec.ken sllIche ich in
TB;eib Um llmmerarbeiten

ßteri!iilehmer I   BaraCken, Brnder usw.)

fur W Ich t I 9 e Bauvorhaben

Olto Engel.horni, ,Maurermei!tcr. Büunescbiill filul Besser Nöcblln.
Lesloua.Wel[h!eI.Halls[lIer r.14- H 1>iI" n ba ". $.!'o i e. i e ".

j

ji!!i:,   I
die Übernahme (KalIf oder

PaC!It) eines Baugesch iftes. j...

ZrlSdIiifleIl
106 <tu die
dieser ZeitulIg. _.

rKieineres !
m O ' h!  \ r  ft IGeschäftslage von luchtigem, J
pitalkräftigem ßallmeister 1
ZII.! kamfen geslI.!cht.

Angebote mit ger/aller Beschrei
bung und Lt e de::; Betriebes sind
zurichten unter S 107 an die Oe
schÜftsstellc dieser Zeitlltrg.

Ein fahrbarer

. GurUö,rderer
.;gebraucht;"<.tbqr,;:gut erhlll

ten, ctwac15. rn ,lang, zum
Auf- n. Abladen. von Kohre,
sofort. zu kauleil.gcstlcltt.
AusführlicheÄIJ[ebote er
beten lJnfer: t)05 an die
GeschäftssteJle'.dies; Zeitum{.


